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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Bedeutung und das wirtschaftliche Volumen (Umsätze, Arbeits-
plätze, Beschäftigte, Übernachtungszahlen, Gästestruktur) in der Tourismus -
region Schwäbische Alb seit dem Jahr 2009 verändert haben und wie die Lan-
desregierung vor diesem Hintergrund die weitere touristische Entwicklung in
dieser Region beurteilt;

2. welches dabei die besucherstärksten Destinationen der Tourismusregion Schwä -
bische Alb waren und inwieweit sich dabei seit dem Jahr 2009 Verschiebungen
ergeben bzw. neue Schwerpunkte und Attraktionen herauskristallisiert haben; 

3. wie sie rückblickend den Stellenwert der unterschiedlichen Segmente (Städte-
reisen, Tages- und Kulturtourismus, Urlaub im ländlichen Raum, Aktivurlaube,
Gesundheits- und Bädertourismus usw. sowie nach altersentsprechenden und
lebenssituationsspezifischen Angeboten wie Seniorenangebote, Urlaub für Fa-
milien, barrierefreier Tourismus usw.) im oben genannten Zeitraum bewertet
und die weitere Entwicklung der einzelnen Sparten beurteilt; 

4. in welchen Segmenten seit dem Jahr 2009 besondere Zuwächse zu verzeichnen
waren und was dies für die Umsetzung der neuen Tourismuskonzeption bedeutet;

5. wie viele Fördermittel des Landes Baden-Württemberg, des Bundes sowie der
Europäischen Union in den vergangenen fünf Jahren (aufgeschlüsselt nach Pro-
grammen, Jahren, Ressorts, Landkreisen und Kommunen) in die Tourismus -
region Schwäbische Alb geflossen sind; 
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6. welchen Stellenwert das UNESCO-Welterbe Höhlen- und Eiszeitkunst der
Schwäbischen Alb, das Schwäbische Streuobstparadies, der UNESCO-Geopark
Schwäbische Alb, das Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie die geplante
Keltenkonzeption in der Tourismuspolitik des Landes einnehmen und inwie-
weit die Landesregierung diese touristischen Attraktionen und insbesondere die
Aktivitäten des Verbands Schwäbische Alb Tourismus e. V. (SAT) in Zukunft
gezielt fördern bzw. über die Landesgrenzen hinaus bewerben will; 

7. wo aus ihrer Sicht vorrangig Handlungsbedarf besteht, um die Schwäbische
Alb als Tourismusregion noch bekannter zu machen und welche konkreten
Maßnahmen bzw. Förderinstrumente seitens der Landesregierung angedacht
sind, um Defizite in der touristischen Infrastruktur (z. B. bezüglich der Ver-
kehrsanbindung und Erreichbarkeit touristischer Ziele und Attraktionen mit
 öffentlichen Verkehrsmitteln) abzubauen;

8. ob und in welchem Umfang die Landesregierung nach dem Vorbild Bayerns
ein Förderprogramm zur Sanierung und Modernisierung von Gasthäusern auf-
zulegen gedenkt, um gastronomische Strukturen insbesondere auch in der Tou-
rismusregion Schwäbische Alb zu sichern und zukunftsfähig zu machen;

9. welchen Stellenwert die Landesregierung dem Tourismusverband Schwäbische
Alb e. V. (SAT) beimisst und wie sie dessen Rolle vor dem Hintergrund der
Empfehlungen der neuen Tourismuskonzeption in der weiteren Zusammenar-
beit mit der Tourismusmarketing Baden-Württemberg e. V. (TMBW) und den
übrigen Tourismusorganisationen in Baden-Württemberg sieht.

30. 10. 2019

Wölfle, Fink, Hofelich,
Binder, Kenner, Selcuk SPD 

B e g r ü n d u n g

Ziel des Antrags ist es, den Stellenwert, vorhandene Defizite und künftige Ent-
wicklungspotenziale in der Tourismusregion Schwäbische Alb herauszufinden.
Dabei soll auch herausgearbeitet werden, wie die Region weiterentwickelt und
gestärkt werden soll und welche Maßnahmen die Landesregierung vor dem Hin-
tergrund der neuen Tourismuskonzeption plant, um die Tourismusregion Schwä-
bische Alb als Marke nachhaltig voran zu bringen und in ihren Strukturen zu-
kunftsfähig zu machen. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 25. November 2019 Nr. T-7006-4369.2-48 nimmt das Minis -
terium der Justiz und für Europa im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inne-
res, Digitalisierung und Migration, dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst, dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, dem Ministe-
rium für Soziales und Integration, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Wohnungsbau, dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
und dem Ministerium für Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich die Bedeutung und das wirtschaftliche Volumen (Umsätze, Arbeits-
plätze, Beschäftigte, Übernachtungszahlen, Gästestruktur) in der Tourismus -
region Schwäbische Alb seit dem Jahr 2009 verändert haben und wie die Lan-
desregierung vor diesem Hintergrund die weitere touristische Entwicklung in
dieser Region beurteilt;

Der Schwäbische Alb Tourismusverband e. V. hat im Jahr 2017 durch die dwif-
Consulting GmbH eine Studie zum Wirtschaftsfaktor Tourismus in der Touris-
musregion Schwäbische Alb (Basisjahr 2016) erstellen lassen (Anlage 1).

Die Ankünfte und Übernachtungen auf der Schwäbischen Alb haben sich seit
dem Jahr 2009 wie folgt entwickelt:

Im Basisjahr 2016 entfielen etwa 16,2 % aller statistisch erfassten Übernachtun-
gen auf ausländische Gäste. 

Der Tourismus in der Tourismusregion Schwäbische Alb erwirtschaftete einen
Bruttoumsatz von 2.872 Mio. Euro. 

Die Studie weist für das Jahr 2016 einen Einkommensbeitrag des Tourismus in
Höhe von 1.289,9 Mio. Euro aus, dies entspricht einem Äquivalent von rund
45.310 Personen, die durch die touristische Nachfrage in der Region Schwäbische
Alb ein durchschnittliches Primäreinkommen beziehen.

Allein aus Mehrwertsteuer und Einkommensteuer resultieren ca. 266,5 Mio. Euro
Steueraufkommen aus dem Tourismus in der Region Schwäbische Alb im Jahr
2016. Die Steuern fließen als Gemeinschaftssteuer Bund, Ländern und Kommu-
nen zu. Der Tourismus erzeugt u. a. durch Grundsteuer, Gewerbesteuer, Zweit-
wohnungssteuer, Kurtaxe (Gast) und Tourismusabgabe (Gewerbe) zusätzliches
Steueraufkommen bzw. weiter Gebühren- und Beitragseinnahmen, deren Quanti-
fizierung jedoch nur über zusätzliche Erhebungen möglich ist.

Die Schwäbische Alb hat im genannten Zeitraum einen positiven Imagewandel
vollzogen. In Bezug auf Aktivitäten in der Natur (Wandern, Mountainbike) wie
aber auch Genuss/regionale Produkte hat sie sich zu einer Vorzeige-Destination
entwickelt.

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ankünfte 1.564.300 1.598.400 1.730.300 1.795.600 1.823.700 

Übernachtungen 3.473.000 3.523.200 3.832.00 3.944.600 4.023.600 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ankünfte 1.901.400 1.964.100 2.058.200 2.595.706 2.692.231 

Übernachtungen 4.096.700 4.215.800 4.417.600 5.562.080 5.774.296 
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Es wird davon ausgegangen, dass der Aufwärtstrend der letzten Jahre weiter an-
hält, auch vor dem Hintergrund der Einführung der digitalen AlbCard, die mit
50.000 Euro seitens des Landes gefördert wurde.

2. welches dabei die besucherstärksten Destinationen der Tourismusregion
Schwäbische Alb waren und inwieweit sich dabei seit dem Jahr 2009 Verschie-
bungen ergeben bzw. neue Schwerpunkte und Attraktionen herauskristallisiert
haben;

Hinsichtlich der eintrittsbasierten Attraktionen ergibt sich für die Tourismusre -
gion Schwäbische Alb folgendes Ranking nach Besuchern pro Jahr (ohne Bäder):

–  Burg Hohenzollern (350.000 Besucher)

–  Freizeitpark Traumland Bärenhöhle (300.000 Besucher)

–  Steiff Museum (200.000 Besucher)

–  Turm Ulmer Münster (160.000 Besucher)

–  Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (94.000 Besucher)

–  Bärenhöhle (80.000 Besucher)

–  Campus Galli (80.000 Besucher)

–  Schloss Sigmaringen (80.000 Besucher)

–  Freilichtmuseum Beuren (70.000 Besucher)

–  Haupt- und Landgestüt Marbach (70.000 Besucher)

Bäder: 

–  Panoramatherme Beuren (600.000 Besucher)

–  TuWass Tuttlingen (375.000 Besucher)

–  BadKap Albstadt Ebingen (350.000 Besucher)

–  Bad Blau Blaustein (320.000 Besucher)

–  Limes Thermen Aalen (280.000 Besucher)

–  Alb-Thermen Bad Urach (250.000 Besucher)

–  Barbarossa Therme Göppingen (170.000 Besucher)

–  Vinzenz Therme Bad Ditzenbach (130.000 Besucher)

Bei den kostenfreien Attraktionen liegen meist nur unvollständige Schätzungen
zu den Besucherzahlen vor. Ganz oben steht das Outletcity Metzingen mit etwa
4.000.000 Besuchern, gefolgt von Attraktionen wie dem Ulmer Münster, dem
Blau topf oder dem Uracher Wasserfall mit rund 1.000.000 Besuchern. Verlaufs-
zahlen seit 2009 liegen nicht vor.

3. wie sie rückblickend den Stellenwert der unterschiedlichen Segmente (Städte-
reisen, Tages- und Kulturtourismus, Urlaub im ländlichen Raum, Aktivurlaube,
Gesundheits- und Bädertourismus usw. sowie nach altersentsprechenden und
lebenssituationsspezifischen Angeboten wie Seniorenangebote, Urlaub für Fa-
milien, barrierefreier Tourismus usw.) im oben genannten Zeitraum bewertet
und die weitere Entwicklung der einzelnen Sparten beurteilt; 

4. in welchen Segmenten seit dem Jahr 2009 besondere Zuwächse zu verzeichnen
waren und was dies für die Umsetzung der neuen Tourismuskonzeption bedeutet;

Hier liegen keine verlässlichen Marktforschungsdaten vor. Nach Einschätzung
des Schwäbische Alb Tourismusverbands e. V. ist das größte Segment Outdoor-
Sport (Wandern, Rad, Mountainbike, Klettern etc.) gefolgt von Städtetourismus
(Shopping, Events, Kultur etc.). Bädertourismus ist punktuell relevant, spielt ge-
samthaft aber eine geringere Rolle.



5

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 7182

Es wird vor allem von einer positiven Entwicklung der Outdoor-Sportarten ausge-
gangen. Das Bedürfnis zu Abenteuer, Natur und Sport/Erholung dürfte größer
werden je mehr Menschen in Ballungsräumen leben. Die Schwäbische Alb kann
hier insbesondere beim Wandern und Touren-Radfahren, aber auch in Nischen -
sportarten wie Gleitschirmfliegen, punkten.

Vom Natur- und Familientourismus profitieren insbesondere die Anbieterinnen
und Anbieter von Urlaub auf dem Bauernhof. Der Betriebszweig Urlaub auf dem
Bauernhof ist das drittwichtigste Einkommensstandbein von landwirtschaftlichen
Betrieben nach den Bereichen erneuerbare Energien und Direktvermarktung. Die
Einkünfte aus der Vermietung von Ferienunterkünften machen bei vielen Betrie-
ben zwischenzeitlich bereits bis zu 50 % des gesamten betrieblichen Einkommens
aus. In Spitzenbetrieben beträgt der Einkommensbeitrag aus Urlaub auf dem Bau-
ernhof rund 30.000 Euro pro Jahr. Der Betriebszweig Urlaub auf dem Bauernhof
sichert Arbeitsplätze in rund 1.600 landwirtschaftlichen Betrieben in Baden-
Württemberg, vor allem für Frauen. 

Der ländliche Tourismus spielt auf der Schwäbischen Alb eine wichtige Rolle.
Der Großteil der Betriebe im Bereich Bauernhof- und Landurlaub ist in einer star-
ken regionalen Anbietergemeinschaft gebündelt (Ferienring Schwäbische Alb).
Es findet eine enge Zusammenarbeit mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb
statt. 

Das Angebot im Landtourismus umfasst überwiegend Ferienwohnungen, Gäste-
zimmer mit Frühstücksangebot sind kaum vorhanden. Bis auf wenige Ausnahmen
sind die Betriebe mit durchschnittlich zwei Ferienwohnungen eher klein struktu-
riert. 

In den Bereichen Städte-/Kulturtourismus werden ebenfalls gute Gründe für eine
positive Entwicklung gesehen. Hier wurde und wird sowohl von privater Seite als
auch von öffentlicher Hand stark investiert. Beispiele sind: neues Limes-Museum
Aalen, Keltenkonzeption Baden-Württemberg (Heidegraben, Heuneburg etc.), Er-
weiterung Outletcity Metzingen, Märklineum in Göppingen, UNESCO-Welterbe-
stätte „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“, Hotelprojekte in Ulm,
Metzingen, Reutlingen, Sigmaringen etc.

Zu den besonderen Zuwächsen in den Jahren seit 2009 liegen der Landesregie-
rung und dem Schwäbische Alb Tourismusverband e. V. keine Daten vor. Eine
mögliche zukünftige Datenerhebung wird aufgrund der zunehmend hybriden Ent-
scheidung von Reisenden und den damit einhergehenden Mischformen von Auf-
enthalten erheblich erschwert.

Die Tourismuskonzeption sieht vor, für das touristische Marketing das bislang
praktizierte Themenmarketing auch zukünftig weiterzuverfolgen und dabei einen
klaren Fokus auf erfolgversprechende und wertschöpfungsstarke Themen zu set-
zen. Die für Baden-Württemberg relevanten Themen wurden auf Grundlage von
vorliegenden Marktforschungsdaten (Destination Brand 16, Reiseanalyse RA 18,
Qualitätsmonitor Deutschland-Tourismus) identifiziert. Die vier geeignetsten
Themen (Natur, Genuss, Kultur, Gesundheit) wurden anhand ihrer Eignung für
Baden-Württemberg weiter untergliedert in sogenannte Produktmarken, welche
die Angebote zu dem entsprechenden Thema aus dem ganzen Land zusammen-
fassen. Detaillierte Ausführungen hierzu gibt die neue Tourismuskonzeption auf
den Seiten 43 bis 52.

5. wie viele Fördermittel des Landes Baden-Württemberg, des Bundes sowie der
Europäischen Union in den vergangenen fünf Jahren (aufgeschlüsselt nach
Programmen, Jahren, Ressorts, Landkreisen und Kommunen) in die Touris-
musregion Schwäbische Alb geflossen sind; 

Fördermittel in die Tourismusregion Schwäbische Alb sind im Rahmen der jewei-
ligen Ressortzuständigkeit wie folgt geflossen:

Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration

Aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Mi-
gration sind im Zeitraum 2014 bis 2018 Landesmittel in Höhe von insgesamt
122,4 Millionen Euro in die Tourismusregion Schwäbische Alb geflossen bzw.
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wurden bewilligt (Anlagen 2 bis 4). Es handelt sich um Zuwendungen in den Be-
reichen Feuerwehrwesen mit rund 38,8 Millionen Euro, Breitbandförderung mit
82,48 Millionen Euro und Digitalisierung (Wettbewerbe Future Communities mit
rund 325.000 Euro und Digitale Zukunftskommune mit rund 755.000 Euro).

Ministerium für Finanzen

Kurorte und Erholungsorte mit jährlich mehr als 50.000 kurtaxepflichtigen Über-
nachtungen erhalten nach Maßgabe von § 20 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG)
aus dem Kommunalen Investitionsfonds pauschale Zuweisungen in Höhe von
jährlich 6 Millionen Euro, die grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungs-
maßnahmen verwendet werden sollen. Die Mittel werden auf die einzelnen Ge-
meinden nach dem Verhältnis der kurtaxepflichtigen Übernachtungen aufgeteilt.
In der Tourismusregion Schwäbische Alb haben in den vergangenen fünf Jahren
folgende Gemeinden pauschale Zuweisungen gemäß § 20 FAG erhalten:

Ministerium der Justiz und für Europa Baden-Württemberg

Aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm sind in den letzten 5 Jahren insgesamt
1.480.675 Euro in die Tourismusregion Schwäbische Alb geflossen. Eine Auf-
schlüsselung nach Jahren, Landkreisen und Kommunen ist der beigefügten Tabelle
(Anlage 5) zu entnehmen.

Im Rahmen der Förderung des regionalen Destinationsmarketings sind in den
letzten 5 Jahren insgesamt 374.076 Euro in die Tourismusregion Schwäbische
Alb geflossen. Eine Aufschlüsselung ist der beigefügten Tabelle (Anlage 6) zu
entnehmen.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg

Zur Förderung von Wanderheimen, Wanderwegen sowie der Ausbildung von
Wanderführerinnen und Wanderführern werden aus dem Sporthaushalt des Kul-
tusministeriums jährlich rund 650.000 Euro für die Tourismusregion Schwäbische
Alb bereitgestellt. Von einer Aufteilung der Mittel auf Landkreise und einzelne
Kommunen wurde im Blick auf den damit verbundenen hohen Verwaltungsauf-
wand verzichtet.

Für die Sanierung und Modernisierung der Jugendherberge Göppingen-Hohen -
staufen wurden 2017 aus dem Sporthaushalt 900.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Fremdenverkehrslastenausgleich gemäß  
§ 20 FAG 2014 2015 2016 2017 2018 Gesamtsumme 

Name – Euro – 

Landkreis Reutlingen       

Gomadingen 8.771 9.287 8.771 0 0 26.830 

Hayingen, Stadt 10.963 11.608 10.963 13.718 12.956 60.208 

Bad Urach, Stadt 137.028 145.088 137.028 140.470 132.666 692.280 

Sonnenbühl 21.711 22.988 21.711 19.165 18.100 103.675 

Summe Landkreis Reutlingen 178.473 188.972 178.473 173.353 163.722 882.994 

Alb-Donau-Kreis       

Westerheim 21.229 22.478 21.229 22.416 21.171 108.523 

Summe Alb-Donau-Kreis 21.229 22.478 21.229 22.416 21.171 108.523 

Landkreis Sigmaringen       

Beuron 10.181 10.780 10.181 10.593 10.004 51.740 

Summe Landkreis Sigmaringen 10.181 10.780 10.181 10.593 10.004 51.740 

Tourismusregion Schwäbische Alb insgesamt 209.884 222.230 209.884 206.362 194.897 1.043.256 
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Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Kulturelle Einrichtungen der Tourismusregion Schwäbische Alb erhielten in den
vergangenen fünf Jahren sowohl Fördermittel in den Bereichen Bildende Kunst,
Literatur, Musik, Museen, Restaurierungszuschüsse, Soziokulturelle Zentren und
Theater aus der allgemeinen Kulturförderung und der Stiftung Kulturgut Baden-
Württemberg. Darüber hinaus erfolgten Förderungen von Projekten über den Inno -
vationsfonds Kunst. Insgesamt sind in den letzten 5 Jahren Fördermittel in Höhe
von rund 58 Mio. Euro in Kunst und Kultur auf der Schwäbischen Alb geflossen
(Anlage 7).

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

In den letzten 5 Jahren sind in das 85.300 ha große Biosphärengebiet Schwäbi-
sche Alb (Teile der Landkreise Reutlingen, Esslingen und Alb-Donau-Kreis) rund
1,2 Mio. Euro Fördermittel über das Förderprogramm des Biosphärengebiets ge-
flossen (Anlage 8 bis 11). Die Fördermittel umfassen alle Arbeitsfelder des Bio -
sphärengebiets, d. h. nicht nur Tourismus. Es ist i. d. R. nicht möglich, ein Projekt
nur einem Arbeitsfeld zuzuordnen. Zum Beispiel betrifft ein geförderter Erlebnis-
pfad wie der Keltenerlebnispfad sowohl das Arbeitsfeld Bildung als auch Touris-
mus und historisch-kulturelles Erbe. 

Ein größeres Projekt, das im Biosphärengebiet Schwäbische Alb über die Förde-
rung mittels des Tourismusinfrastrukturprogramms umgesetzt wurde, ist die
„Wanderkonzeption Mittlere Schwäbische Alb, Albvorland und Biosphärengebiet
Schwäbische Alb“, in der die Prädikatswanderwege „hochgehberge“ umgesetzt
werden.

Ministerium für Soziales und Integration

Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Soziales und Integration wird in
Bezug auf Fördermittel, die in die Tourismusregion Schwäbische Alb geflossen
sind, auf die beigefügte Anlage verwiesen (Anlage 12).

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau

In den Jahren 2014 bis 2018 hat die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg in der
Tourismusregion Schwäbische Alb Unternehmen mit Bürgschafts- und Garantie-
volumen von insgesamt 21,3 Mio. Euro unterstützt. Durch die Übernahme von
Garantien zugunsten der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft Baden-Würt-
temberg konnte die MBG Unternehmen in der Tourismusregion Schwäbische Alb
Beteiligungs- und Mikromezzaninkapital in Höhe von 790.000 Euro zur Verfü-
gung stellen. 

Bund und Land unterstützen die Bürgschaftsbank durch die Übernahme von
Rückbürgschaften und Rückgarantien. Bei der MBG handelt es sich um eine
Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft, die eng mit der Bürgschaftsbank zusammen -
arbeitet.

Die Aufschlüsselungen nach Kreisen und Jahren sind aus der angeschlossenen
Tabelle ersichtlich (Anlage 13). 

Die Erhaltung und Pflege von denkmalgeschützten Gebäuden kann grundsätzlich
im Rahmen des Denkmalförderprogramms des Landes gefördert werden. Somit
sind auch Denkmalfördermittel in die Region Schwäbische Alb geflossen. Aller-
dings ist die Art der Nutzung bzw. ob es sich um tourismusrelevante Kulturdenk-
male handelt (z. B. im Hotel- und Gastgewerbe) kein Förderkriterium und wird
auch im Rahmen der Denkmalförderung nicht erhoben. Daher können mit Bezug
zum Tourismus allgemein bzw. zum Hotel- und Gastgewerbe keine Förderanga-
ben erfolgen.

Im Bereich der L-Bank wird auf die beigefügten Statistiken der letzten 5 Jahre zur
Tourismusförderung in den bankdurchgeleiteten Programmen (Wirtschaftszweig
„Hotel & Gastronomie“) in den zugehörigen Landkreisen sowie darunter gefass -
ten Gemeinden der Region „Schwäbische Alb“ verwiesen (Anlagen 14 bis 22). 
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Im Bereich Finanzhilfen wurden durch die L-Bank zudem folgende Zuschüsse
aus Landesmitteln für den Tourismus der Region „Schwäbische Alb“ (Zusam-
menfassung der genannten Landkreise) in den letzten Jahren ausgereicht:

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann nur der Gesamtumfang der Inan-
spruchnahme der Förderprogramme gegeben werden. 

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz gibt es Förderprogramme mit touristischem Bezug in folgenden Bereichen:

1. Strukturförderung für den Ländlichen Raum

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist das zentrale Förderin-
strument für die Ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Ziel des ELR ist es,
den Ländlichen Raum mittels strukturverbessernder Projekte als attraktiven Le-
bens- und Wirtschaftsstandort zu erhalten. Dabei werden Projekte aus den vier
Förderschwerpunkten Innenentwicklung/Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und
Gemeinschaftseinrichtungen gefördert. Diese können einen Bezug zum Touris-
mus aufweisen. Allerdings werden im ELR touristische Projekte nicht separat er-
fasst.

Im Rahmen des EU-Regionalentwicklungsprogramms LEADER 2014 bis 2020
werden unter anderem Vorhaben gefördert, die eine touristische Ausrichtung be-
sitzen oder zumindest überwiegend dem Tourismus dienen. Aus LEADER sind in
den vergangenen fünf Jahren über 5,8 Mio. Euro in die Tourismusregion Schwä-
bische Alb geflossen (Anlage 23).

2. Landentwicklung durch Flurneuordnung

Die Flurneuordnung und Landentwicklung ist ein Instrument zur ganzheitlichen
Stärkung der Ländlichen Räume. Neben der Verbesserung der Agrarstruktur wer-
den unter anderem auch Maßnahmen zur Infrastruktur, der Ökologie und der
ländlichen Entwicklung unterstützt. Dabei entstehen auch Verbesserungen mit
 einem touristischen Bezug, die für sich nicht bezifferbar sind.

3. Ferien auf dem Bauernhof

Das MLR förderte in den letzten fünf Jahren die Arbeit der „Landesarbeitsge-
meinschaft Urlaub auf dem Bauernhof Baden-Württemberg e. V.“ mit jährlich
50.000 Euro. Die Landesarbeitsgemeinschaft vernetzt die einzelnen Anbieter und
organisiert die gemeinschaftliche Vermarktung des Angebotes „Urlaub auf dem
Bauernhof“ durch die Kataloggestaltung, die Betreibung einer Internetseite sowie
die Teilnahme an diversen Verbrauchermessen. 

          Fälle          Bewilligung              Förderfähige Kosten 

 

2019:    33           7.233.127,87 €             28.112.466,00 € 

2018:    31           4.376.725,85 €             13.882.580,81 € 

2017:    50           6.030.920,54 €             17.900.925,06 € 

2016:    22           4.769.611,67 €             19.148.084,58 € 

2015:    15           4.006.272,72 €             10.270.390.24 € 

2014:    29           5.146.927,90 €             21.462.553,50 € 
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4. Naturparke

Aus dem Bereich der Naturparkförderung (ohne Naturpark-Eigenanträge) sind in
den vergangenen vier Jahren rund 0,5 Mio. Euro in die Tourismusregion Schwä-
bische Alb geflossen. Da 2016 ein Systemwechsel erfolgte, konnten zum Jahr
2015 keine Daten erhoben werden (Anlage 24).

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Eigenanträge der Naturparke
nicht exakt der Tourismusregion Schwäbische Alb zuordenbar sind, da die drei
betroffenen Naturparke über die Tourismusregion hinausgehen. Die Naturparke
Obere Donau, Schwäbisch Fränkischer Wald und Schönbuch haben zusammen in
den letzten vier Jahren rund 614.000 Euro erhalten (Anlage 25). 

5. Projekte im Ländlichen Raum

Mit der Förderung von innovativen Modellprojekten werden im Ländlichen Raum
u. a. auch im Bereich Tourismus Weiterentwicklungen angestoßen, die die Attrak-
tivität des Ländlichen Raums als Lebens- und Wirtschaftsraum nachhaltig sichern
und stärken. Existenzgründungen von Frauen (Hof Cafés, Hof-/Dorfläden) leisten
einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Tourismus im Ländlichen Raum. Es
werden auch Qualifizierungsmaßnahmen, die Frauen fit für den Tourismus machen,
gefördert. 

Mit der Förderung des Projekts Camping-Leitsystem wurde die Entwicklung und
Implementierung eines internetbasierten Leitsystems vorangetrieben, welches zu
einem großen touristischen Mehrwert beiträgt. Insgesamt gibt es eine Vielzahl
von Projekten, die einen touristischen Bezug aufweisen. Eine explizite Zusam-
menfassung nur für den touristischen Bereich gibt es jedoch nicht.

Ministerium für Verkehr

Durch mehrere Förderprogramme des Ministeriums für Verkehr wurden die
Landkreise, Städte und Gemeinden der Tourismusregion Schwäbische Alb im Be-
reich Verkehr durch das Land gefördert. Die Aufteilung der Förderung nach Pro-
grammen, Jahren, Landkreisen und Kommunen kann beigefügten Tabellen ent-
nommen werden (Anlagen 26 bis 31).

6. welchen Stellenwert das UNESCO-Welterbe Höhlen- und Eiszeitkunst der
Schwäbischen Alb, das Schwäbische Streuobstparadies, der UNESCO-Geo-
park Schwäbische Alb, das Biosphärengebiet Schwäbische Alb sowie die ge-
plante Keltenkonzeption in der Tourismuspolitik des Landes einnehmen und in-
wieweit die Landesregierung diese touristischen Attraktionen und insbesondere
die Aktivitäten des Verbands Schwäbische Alb Tourismus e. V. (SAT) in Zukunft
gezielt fördern bzw. über die Landesgrenzen hinaus bewerben will; 

Das UNESCO-Welterbe Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb und die
weiteren fünf Welterbestätten in Baden-Württemberg sind besondere Leuchttürme
des kulturellen Erbes unseres Landes und haben damit einen hohen Stellenwert
für die Landesregierung. Um den langfristigen Schutz und die dauerhafte Erhal-
tung der Welterbestätten gewährleisten zu können, ist es sehr wichtig, einen welt -
erbeverträglichen, sorgsamen und nachhaltigen Tourismus an den Welterbestätten
zu fördern. Maßnahmen, die der Erhaltung, Pflege und Vermittlung der Welt -
erbestätten dienen, können grundsätzlich durch die Landesdenkmalpflege im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt werden.

Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb, seit 2009 von der UNESCO zertifiziert,
hat seinen Fokus im touristischen Bereich auf der Entwicklung eines nachhaltigen
Tourismus. Eine hohe Anerkennung für die Aktivitäten erfolgte im Jahr 2017, als
das Biosphärengebiet Schwäbische Alb als Sieger des bundesweiten Wettbewerbs
„Nachhaltige Tourismusdestination“ hervorging. Diese Anerkennung strahlt in
der Außendarstellung auf die gesamte Schwäbische Alb aus.

Ebenso im Jahr 2017 wurde im Biosphärengebiet Schwäbische Alb die Studie
„Regionalökonomische Effekte durch Tourismus in Großschutzgebieten“ (Job, H.
et al. [2013]) durchgeführt. Ein Ergebnis dieser Studie ist, dass rund 16 % der
 Besucher im Biosphärengebiet aufgrund desselben in die Region reisen (Bio -
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sphärengäste im engeren Sinne). Daraus resultiert eine Wertschöpfung von rund
16 Mio. Euro pro Jahr. Diese Besucher sind stärker an regionalen Produkten inte -
ressiert und verweilen länger in der Region, bzw. sind deutlich häufiger Über-
nachtungsgäste als sonstige Besucher.

Im Biosphärengebiet Schwäbische Alb wurde die naturschutzorientierte Regio-
nalmarke „ALBGEMACHT“ entwickelt. Diese wird bereits aktiv von touristischen
Akteuren zur Bewerbung der Region genutzt. Beispielsweise wird im Jahr 2020
eine Pressereise des Schwäbische Alb Tourismusverbandes ALBGEMACHT-Be-
triebe besuchen und die nachhaltige, naturschutzorientierte Produktherstellung in
den Fokus nehmen.

Die Aktivitäten im Biosphärengebiet in den verschiedenen Themenfeldern haben
u. a. auch positive Effekte auf die Attraktivität der Region und können über das
touristische Marketing gewinnbringend eingesetzt werden.

Die Keltenkonzeption des Landes ist für die Schwäbische Alb von besonderer Be-
deutung, weil dort gleich zwei zentrale Kelten-Fundstätten liegen: Die Heuneburg
im Donautal und der Heidengraben auf der Albhochfläche werden im Zuge der
Keltenkonzeption zu attraktiven Erlebniswelten ausgebaut, die zusätzlich zur Be-
völkerung des jeweiligen Umlandes auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher
aus weiterer Entfernung anziehen werden. Die Konzeption des Landes will die
Heuneburg und den Heidengraben sowie weitere Keltenstätten zu einem kultur -
historischen Gesamtangebot vernetzen und unter der Dachmarke „Keltenland Ba-
den-Württemberg“ auch touristisch intensiv bewerben.

Die touristische Vermarktung des Landes, der Regionen und der lokalen Ebene
hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt. Daher und vor dem Hinter-
grund knapper finanzieller sowie personeller Ressourcen wird es immer wichti-
ger, Strukturen zu bündeln und funktionierende Kooperationen zu schließen und
somit Synergieeffekte zu schaffen. Die Tourismuskonzeption sieht in diesem Zu-
sammenhang eine klare Aufgabenteilung zwischen den einzelnen Ebenen und
Akteursgruppen im Tourismus vor, um so eine effiziente und zielgerichtete Ar-
beitsweise gewährleisten zu können. Zusätzlich nennt sie Richtwerte, an denen
sich die Wettbewerbsfähigkeit einer Destinationsmanagementorganisation messen
lässt. Auf dieser Grundlage sollten Kriterien entwickelt werden, nach welchen zu-
sätzlich zur Verfügung stehende Marketingmittel an die regionalen Destinations-
marketingorganisationen bereitgestellt werden könnten, um damit die nachfrage -
orientierte Entwicklung zu unterstützen.

Die genannten Landschaftszüge und Einrichtungen tragen erheblich zur touristi-
schen Attraktivität der Schwäbischen Alb bei. Sie gliedern sich in das zielgrup-
penorientierte Themenmarketing, wie es zukünftig für den Tourismus in Baden-
Württemberg angestrebt wird, ein. In vielen Fällen liegt hier jedoch keine rein
touristische Ausrichtung vor. Es ist daher ratsam, die strategischen Entwicklun-
gen stets auch im touristischen Kontext zu beurteilen und eine starke Vernetzung
mit den Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern anzustreben. Neben der tou -
ristischen Marketingförderung, der einzelbetrieblichen Förderung über die L-Bank
und dem Tourismusinfrastrukturprogramm (TIP) besteht eine Vielzahl weiterer
Förderprogramme auf Landes-, Bundes- sowie europäischer Ebene, die branchen -
offen gestaltet und damit durchaus auch touristisch relevant sind. Beispielsweise
seien hier ELR, LEADER oder auch die Digitalisierungsprämie genannt. Auf-
grund der unterschiedlichen Modalitäten und Zielgruppen der verschiedenen Pro-
gramme bedarf es jeweils einer gezielten Abwägung, um für einzelne Projekte das
jeweils geeignete Förderinstrument zu eruieren.

Im Hinblick auf die Bewerbung der touristischen Angebote im nationalen und
insbesondere internationalen Umfeld ist die Tourismusmarketing GmbH Baden-
Württemberg gefragt, die bereits eng mit dem Schwäbische Alb Tourismusver-
band zusammenarbeitet. Für die Region der Schwäbischen Alb liegt ein Schwer-
punkt auf den erfolgversprechenden chinesischen und niederländischen Märkten.



11

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 7182

7. wo aus ihrer Sicht vorrangig Handlungsbedarf besteht, um die Schwäbische
Alb als Tourismusregion noch bekannter zu machen und welche konkreten
Maßnahmen bzw. Förderinstrumente seitens der Landesregierung angedacht
sind, um Defizite in der touristischen Infrastruktur (z. B. bezüglich der Ver-
kehrsanbindung und Erreichbarkeit touristischer Ziele und Attraktionen mit
 öffentlichen Verkehrsmitteln) abzubauen;

Die Förderung des Tourismus auf der Schwäbischen Alb kann durch geeignete
Maßnahmen im Bereich des ÖPNV unterstützt werden. Hierzu bestehen vonsei-
ten des Landes Fördermöglichkeiten für Regiobuslinien. Mit dem Förderpro-
gramm Regiobuslinien wird ergänzend zum Stundentakt auf der Schiene der Aus-
bau des Nahverkehrsangebotes in der Fläche durch die Förderung der dazu not-
wendigen Busverkehre unterstützt. Diese verkehren dort, wo es an der notwendi-
gen Infrastruktur für den Schienenpersonennahverkehr fehlt. Hierdurch kann ne-
ben den Bürgerinnen und Bürgern im ländlichen Raum auch den Touristinnen
und Touristen der Stundentakt im öffentlichen Personennahverkehr angeboten
werden.

Regiobuslinien sind schnelle und für die Fahrgäste komfortable Busse, ausgestat-
tet mit Klimaanlage, Niederfluranteil, WLAN und USB-Steckdosen. Sie verkeh-
ren in der Regel an Wochentagen in der Zeit von 5 Uhr bis 24 Uhr, an Samstagen
von 6 Uhr bis 24 Uhr und an Sonntagen von 7 Uhr bis 24 Uhr im Stundentakt.
 Sichere Anbindungen an den Schienenverkehr und eine Wartezeit auf verspätete
Züge sind gewährleistet.

Zum anderen strebt das Ministerium für Verkehr an, im nächsten Jahr ein weiteres
Förderprogramm aufzulegen, welches die Feinerschließung durch ein Nahver-
kehrsangebot in der Fläche mittels flexiblen Bedienungsformen im Landesstan-
dard unterstützen soll, um den Wirkungsgrad der starken Linien zu erhöhen. Eine
Förderung des Landes zur Überwindung der „letzten Meilen“ mit dem Nahver-
kehr soll ermöglicht werden, indem Schiene und Regiobusse sinnvoll durch soge-
nannte „Landbussysteme“ (Busse/flexible Rufbusse und On-Demand-Verkehre)
im Landesstandard ergänzt werden. 

Im Sinne des Klimaschutzes soll ein alternatives Mobilitätsangebot zum Auto ge-
schaffen werden, welches einerseits die Mobilitätsnachfrage zur Bewältigung des
Alltags (Berufspendler, Besorgungswege) abdeckt und andererseits auch an Wo-
chenenden und Feiertagen zur Freizeitgestaltung aller Bürgerinnen und Bürger
dient und damit einen Beitrag zum Tourismus auf der Schwäbischen Alb liefern
kann.

Des Weiteren hat das Ministerium für Verkehr im Mai 2019 mit der Schwäbi-
schen Alb-Bahn GmbH (SAB) einen langjährigen Verkehrsvertrag über die Er-
bringung von SPNV-Leistungen zwischen (Ulm Hbf)–Schelklingen–Münsingen–
Kleinengstingen–Gammertingen sowie auf der Strecke Amstetten–Gerstetten ab-
geschlossen. Hierbei wurden offiziell am 9. Juni 2019 die SPNV-Verkehrsleistun-
gen auf dem Abschnitt (Ulm Hbf)–Schelklingen–Münsingen–Kleinengstingen
zum kleinen Fahrplanwechsel aufgenommen. Hierbei sind insbesondere Fahrten
für den Schülerverkehr und in den Hauptverkehrszeiten vorgesehen. Ab dem in-
ternationalen Fahrplanwechsel zum 15. Dezember 2019 wird die SAB neu auch
den Abschnitt Kleinengstingen–Gammertingen bedienen und damit wieder regu -
lären SPNV auch auf diesem Abschnitt der Strecke erbringen.

Zudem ist seit dem Sommer 2019 vorgesehen, auf dem Abschnitt Amstetten–Ger-
stetten saisonalen SPVN an Sonntagen und Feiertagen durchzuführen. Insgesamt
werden damit rund 225.000 Zugkilometerleistungen p. a. durch die SAB erbracht.
Mit diesem Verkehrsvertrag trägt das Land dazu bei, auch auf Strecken in der
ländlichen Region, die bisher nur für einzelne Sonderfahrten oder für den lokalen
Güterverkehr genutzt worden sind, schrittweise wieder ein reguläres SPNV-An-
gebot bedarfsgerecht anzubieten. Mit der Berücksichtigung der Strecke Amstet-
ten–Gerstetten hofft das Land, auch im touristischen Bereich Synergieeffekte bei
dem beauftragten Verkehrsunternehmen für eine langfristige Stärkung dieses sai-
sonalen Angebotes nutzen zu können.

Im Bereich des Radtourismus besteht in der Tourismusregion Schwäbische Alb
noch großes Potenzial. Der stark wachsende Markt der E-Bikes und Pedelecs
eröffnet hier insbesondere für die topografisch bewegte Tourismusregion Schwä-
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bische Alb neue Chancen. Von insgesamt 19 Landesradfernwegen verlaufen neun
über das Gebiet der Schwäbischen Alb. Bei der Entwicklung des RadNETZ BW
wurden alle bestehenden Landesradfernwege ins RadNETZ integriert. Damit
übernimmt das Land die Pflege und Wartung der Beschilderung entlang der Wege.
Außerdem genießen die Landesradfernwege als Aushängeschild des Radtouris-
mus in Baden-Württemberg einen besonderen Status und werden über die TMBW
einheitlich vermarktet. Auf regionaler Ebene ist der Aufbau einer Geschäftsstel-
lenstruktur für alle radtouristischen Destinationen wünschenswert. Der Aufbau
der Strukturen wird vom Land unterstützt. 

In das Programm 2019 des Landes Baden-Württemberg für Vorhaben des Kom-
munalen Straßenbaus zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nach dem Lan-
desgemeindefinanzierungsgesetz wurden aus dieser Region sieben Maßnahmen
mit einem Zuwendungsvolumen von rund 1,8 Mio. Euro aufgenommen. Aus dem
kommunalen Sanierungsfonds Brücken werden aus dem aktuellen Programm 
35 Brückenbauwerke mit einer Gesamtzuwendungshöhe von rund 8,6 Mio. Euro
gefördert.

Vielerorts weist die Ortsmitte auch auf der Schwäbischen Alb noch den Charakter
einer Durchgangsstraße auf. Dies ist touristisch und für die Lebensqualität der
Anwohnerinnen und Anwohner wenig attraktiv. Das Verkehrsministerium fördert
daher den Umbau von verkehrswichtigen Straßen in Orten, Teilorten und Stadttei-
len, sodass eine lebendige und verkehrsberuhigte Ortsmitte entsteht. Dies kann 
z. B. durch Verengung des Fahrbahnquerschnitts, Querungsmöglichkeiten, Weg-
fall von Parkplätzen, breitere Geh- und Radwege und Veränderung der Verkehrs-
lenkung geschehen. Gemeinsam mit dem Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz sowie dem Ministerium für Soziales und Integration unter-
stützt das Verkehrsministerium zudem das Modellprojekt „Lebendige Ortsmitte“,
das verkehrliche Planung mit Aspekten der Entwicklung des ländlichen Raums
und der sozialen Infrastruktur zusammenbringt.

8. ob und in welchem Umfang die Landesregierung nach dem Vorbild Bayerns
ein Förderprogramm zur Sanierung und Modernisierung von Gasthäusern auf-
zulegen gedenkt, um gastronomische Strukturen insbesondere auch in der Tou-
rismusregion Schwäbische Alb zu sichern und zukunftsfähig zu machen;

Das Land Baden-Württemberg bietet mit dem ELR und über das EU-Regionalent-
wicklungsprogramm LEADER der Gastronomie in ländlich geprägten Städten
und Gemeinden insgesamt eine wirksame und mit dem bayerischen Gaststätten-
modernisierungsprogramm ohne weiteres vergleichbare Unterstützung für eine
zukunftsfähige Entwicklung. Im Übrigen wird auf die Antwort zu der Kleinen
Anfrage Drucksache 16/7169 (Ziff. 7 und 8) verwiesen.

Darüber hinaus kann die Erhaltung und Pflege von denkmalgeschützten Gasthäu-
sern grundsätzlich im Rahmen des Denkmalförderprogramms des Landes im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert werden. Zuwen-
dungsfähig sind allerdings nur Ausgaben, die dem Erhalt der denkmalwerten Sub-
stanz dienen und ihren historischen Bestand sichern. Erneuernde Maßnahmen, üb-
licher Bauunterhalt und Erweiterungsmaßnahmen sind nicht zuwendungsfähig.

9. welchen Stellenwert die Landesregierung dem Tourismusverband Schwäbische
Alb e. V. (SAT) beimisst und wie sie dessen Rolle vor dem Hintergrund der
Empfehlungen der neuen Tourismuskonzeption in der weiteren Zusammen -
arbeit mit der Tourismusmarketing Baden-Württemberg e. V. (TMBW) und den
übrigen Tourismusorganisationen in Baden-Württemberg sieht.

Als herausragende Region mit einer überaus positiven Entwicklung in den letzten
Jahren ist die Schwäbische Alb für die Gesamtvermarktung Baden-Württembergs
von großer Bedeutung. Die für Baden-Württemberg wichtigen touristischen Seg-
mente bzw. Produktmarken der Region stellen wichtige touristische Leuchttürme
dar, die bereits in die crossmediale Content-Strategie der TMBW einfließen und
auch zukünftig berücksichtigt werden.
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Die durchgeführten Analysen zur Erstellung der Tourismuskonzeption Baden-
Württemberg zeigten eine unklare Aufgabenteilung sowie Redundanzen und teil-
weise politische Einflussnahme der Lokalpolitik auf die fachliche Arbeit als
Hemmnisse für touristische Entwicklungen auf. Die Bündelung zu effizienten
Einheiten oder zumindest die Vereinbarung einer effizienten und verbindlichen
Aufgabenteilung zwischen den Organisationen auf allen Ebenen ist daher ein für
das Land wichtiges Ziel. Die Tourismuskonzeption zeigt daher eine idealtypische
Aufgabenteilung zwischen den Organisationen auf und soll den Verantwortlichen
somit gleichermaßen als Orientierungshilfe und als Motivation dienen.

Mit einem Plus von 3,8 Prozent bei den Übernachtungen (insgesamt 5,8 Millio-
nen) lag die Steigerung im Gebiet der Schwäbischen Alb im Jahr 2018 im Rah-
men der amtlichen Statistik sogar zum dritten Mal in Folge über dem Landes-
durchschnitt (Ø plus 3,6 Prozent Übernachtungen). Damit ist die Schwäbische
Alb die am schnellsten wachsende Tourismusregion in Baden-Württemberg. Der
Schwäbische Alb Tourismusverband e. V. wird dabei als eine der durch die Lan-
desregierung anerkannten Destinationsmanagementorganisationen definiert. Diese
erhalten jährliche Zuwendungen für regionale Marketingaktivitäten (Projektförde-
rung) seitens des Landes. 

Die zentralen Aufgabenbereiche für die DMO liegen der Tourismuskonzeption
zufolge in der Entwicklung regionaler Tourismusstrategien in Anlehnung an die
Tourismuskonzeption Baden-Württemberg, der Entwicklung von sogenannten
Schau fensterprodukten in Kooperation mit den Leistungsträgerinnen und Leis -
tungsträgern, dem Markenmanagement für die eigene Regionalmarke, der Stär-
kung des Qualitätsbewusstseins, der Wahrnehmung von Schnittstellenfunktionen
zur Umsetzung einer gemeinsamen, strukturierten relationalen Datenbank auf
Landesebene sowie nicht zuletzt dem agilen Auftreten im Bereich des Innenmar-
ketings unter anderem mit vernetzender Rolle mit weiteren Branchen und als In-
novationstreiber. Die DMO nehmen damit wichtige Serviceleistungen für die Re-
gion und ihre Mitglieder sowie für die Tourismus Marketing GmbH Baden-Würt-
temberg wahr und können somit als zentrale Schnittstelle fungieren.

In Vertretung

Steinbacher

Ministerialdirektor
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Der Tourismus ist eine klassische Querschnittsbranche. Egal
ob Gastgewerbe, Einzelhandel, Dienstleister oder Zulieferer
wie regionale Produzenten und Handwerksbetriebe, es gibt
kaum einen Wirtschaftsbereich, der nicht vom Tourismus
profitiert. Deshalb lohnen sich Investitionen von Kommunen
und Unternehmen in die tourismusbezogene Infrastruktur,
konkrete Produkte und die touristische Vermarktung. Umso
wichtiger ist es, die Wirkung und Relevanz des Tourismus für
die Wirtschaft im Untersuchungsgebiet deutlich zu machen.

Der Tourismus ist Umsatzbringer und leistet über Steuer-
einnahmen einen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen
Haushalte. Als Jobmotor bietet der Tourismus Menschen
vieler unterschiedlicher Berufsqualifikationen und Beschäf-
tigungsverhältnisse (von der Saisonkraft bis zur Vollzeitstelle)
Einkommensmöglichkeiten. Er schafft und sichert orts-
gebundene Arbeitsplätze. Über Instrumente wie die Kurtaxe
oder die Fremdenverkehrsabgabe trägt er zudem direkt zur
Verbesserung der lokalen Infrastruktur bei. Hiervon profitieren
Gäste ebenso wie Einheimische und Unternehmen vor Ort.
Das Tourismus-Engagement eines Ortes zahlt sich aus – in
Euro und Cent für alle Branchen. Gleichzeitig steigert es die
Attraktivität und Lebensqualität für alle Einwohner und Gäste.

Wirtschafts- und Standortfaktor Tourismus

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb Seite 4
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Wirtschaftsfaktor Tourismus

Ergebnisse für die Region Schwäbische Alb

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb Seite 5
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Tagesreisen 75,0 Mio.

Übernachtungen bei 
Freunden/Bekannten 
(VFR)

11,6 Mio.

Übernachtungen in 
Beherbergungsbetrieben2 6,879 Mio.

Amtliche Statistik (2016)

Übernachtungen in 
Beherbergungsbetrieben
(inkl. Camping)3

5,393 Mio.

davon Übernachtungen 
ausländischer Gäste3 16,2%

Touristische Ankünfte4 2,466 Mio.

Einwohner
Stand 31.12.20154 2,14 Mio.

Eckdaten

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Region Schwäbische Alb

1 Die Übernachtungen durch Verwandte, Bekannte und Freunde in den Privatwohnungen der Einheimischen (VFR) wurden durch eine repräsentative Haushaltsbefragung  
ermittelt. 

2 Inklusive Privatvermieter, Touristik-, Dauercamping sowie Reisemobilisten.
3 Übernachtungen in Betrieben ≥ 10 Betten, inkl. Touristikcamping (lt. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg).
4 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 2017.

Seite 6

Region Schwäbische Alb
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Touristische Umsätze nach Marktsegmenten 20161

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Aufenthaltstage X = Bruttoumsatz-TagesausgabenSegment

1 Alle nicht mit einer Fußnote gekennzeichneten Daten basieren auf eigenen Berechnungen bzw. Sonderauswertungen des dwif. Alle Werte verstehen sich als gerundete 
Werte.

2 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) (Hrsg.): Der Campingmarkt in Deutschland 2009/2010, Berlin 2010; Erhebungen, Recherchen, Berechnungen 
und Plausibilitätskontrollen des dwif, München 2017.

3 Erhebungen, Recherchen, Berechnungen und Plausibilitätskontrollen des dwif, München 2017.
4 Landesamt für Statistik Baden-Württemberg, Stuttgart 2017.
5 Die Übernachtungen durch Verwandte und Bekannte in den Privatwohnungen der Einheimischen  wurden durch Hochrechnung der Ergebnisse einer repräsentativen 

Haushaltsbefragung  aus dem Jahr 2017 ermittelt.

Gewerbliche Betriebe
(≥ 10 Betten; ohne Camping) 133,- € 681,7 Mio. €X =5,124 Mio.

Tagesreisen 24,20 € 1.815,0 Mio. €X =75,0 Mio.

Verwandten-/
Bekanntenbesuch (VFR) 24,20 € 280,7 Mio. €X =11,6 Mio.

GESAMT 2.872,0 Mio. €93,479 Mio.

Privatvermieter
(< 10 Betten) 81,80 € 68,1 Mio. €X =0,833 Mio.

Touristik- und Dauercamping 
sowie Reisemobilisten 28,70 € 26,5 Mio. €X =0,922 Mio.

Seite 7
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Bedeutung der touristischen Segmente

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Aufenthaltstage 93,479 Mio. Umsätze 2.872,0 Mio. €

Touristik- und Dauercamping 
sowie Reisemobilisten

Privatvermieter
(< 10 Betten)

Verwandten-/
Bekanntenbesucher (VFR)

Tagesreisen

Gewerbliche Betriebe
(≥ 10 Betten; ohne Camping)

Seite 8

80,2%

63,2%

12,4%

9,8%

5,5%

23,7%

0,9% 2,4%
1,0% 0,9%
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Direkte Profiteure des Tourismus

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Gesamt 2.872,0 Mio. €Übernachtungsgäste 776,3 Mio. €

Tagesbesucher (inkl. VFR) 2.095,7 Mio. €

Gastgewerbe 1.091,0 Mio. €

Einzelhandel 1.243,1 Mio. €

Dienstleistungen 537,9 Mio. €

∑

Seite 9

60,2%19,6%

20,2%

29,7%

52,1%

18,2%

38,0%

43,3%

18,7%
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Ableitung des direkten und indirekten Einkommens 
aus dem Tourismus

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Mehrwertsteuer 
352,8 Mio. €

Bruttoumsatz
2.872,0 Mio. €

touristischer Einkommensbeitrag 
insgesamt

1.289,9 Mio. €

Relativer Beitrag zum 
Primäreinkommen 

2,1 %

Nettoumsatz 
2.519,2 Mio. €

Vorleistungen1

1.756,1 Mio. €

1. Umsatzstufe
direktes Einkommen 

763,1 Mio. €

2. Umsatzstufe
indirektes Einkommen 

526,8 Mio. €

1 Woher die Vorleistungen im Rahmen dieser 2. Umsatzstufe bezogen werden (z.B. umliegende Städte und Bundesländer, restliches Deutschland, Ausland) kann ohne 
detaillierte Erhebungen nicht ermittelt werden.

Seite 10
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Beschäftigungseffekte durch den Tourismus

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Der Einkommensbeitrag von 1.289,9 Mio. € entspricht einem Äquivalent von rund 45.310 Personen, die durch die touristische Nachfrage
in der Region Schwäbische Alb ein durchschnittliches Primäreinkommen (= 28.469,- €) pro Kopf beziehen.

Dieser Wert darf nicht mit der Anzahl der durch den Tourismus beschäftigten Personen gleichgesetzt werden! Die exakte Bestimmung
der Beschäftigungswirkungen des Tourismus ist nur über aufwendige Primärerhebungen möglich, da beispielsweise viele Personen nur
anteilig vom Tourismus leben (Verkäufer im Einzelhandel bedienen auch Einheimische, Servicepersonal in der Gastronomie kümmert
sich nicht nur um Gäste etc.).

touristisches Einkommen insgesamt 
1.289,9 Mio. €

Ø-Primäreinkommen pro Kopf 
28.469 ,- €1 

≈
45.310 Bezieher eines 
Ø-Primäreinkommen 

1 Wert für das Region Schwäbische Alb  2014, vgl. hierzu Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder, Statistische Ämter der Länder; Einkommen der privaten 
Haushalte in den kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands 2000 bis 2013, Reihe 2, Kreisergebnisse Band 3, Stuttgart 2016.

Seite 11
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1 Vgl. hierzu auch die Ergebnisse der Sparkassen-Tourismusbarometer Untersuchungen für Ostdeutschland sowie Westfalen-Lippe.

Steueraufkommen aus dem Tourismus

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Allein aus Mehrwertsteuer + Einkommensteuer resultieren ca. 266,5 Mio. € Steueraufkommen aus dem Tourismus in der Region
Schwäbische Alb 2016, das jedoch als Gemeinschaftssteuer Bund, Ländern und Kommunen zukommt.

Der Tourismus erzeugt u.a. durch Grundsteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, Kurtaxe (Gast) und Tourismusabgabe (Gewerbe)
zusätzliches Steueraufkommen bzw. weitere Gebühren- und Beitragseinnahmen, dessen Quantifizierung jedoch nur über individuelle
Erhebungen möglich ist.

Steuereinnahmen

Die der Region Schwäbische Alb 2016 zufließenden touristisch bedingten Steuereinnahmen lassen sich nur über umfangreiche
Primäranalysen (Haushaltsanalyse) ermitteln. Untersuchungen des dwif1 zeigen, dass den Kommunen durchschnittlich
Steuereinnahmen aus dem Tourismus in einer Größenordnung zwischen einem und weit mehr als drei Prozent der touristischen
Nettoumsätze zufließen.

Mehrwertsteuer und
Einkommensteuer

ca. 266,5 Mio. €

€ Grundsteuer

Gewerbesteuer

Zweitwohnungssteuer

Kurtaxe (Gast)

Tourismusabgabe (Gewerbe)

…

§
+

Seite 12
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Wirtschaftsfaktor Tourismus

Ergebnisse Haushaltsbefragung 
für die Region Schwäbische Alb 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb Seite 13
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Befragungsmethode: Telefonische Befragung

Auswahl: Zufallsstichprobe nach Schlussziffernverfahren mit bis zu 5 Kontaktversuchen

Stichprobenumfang: n = 301

Befragungszeitraum: Januar 2017

Laut amtlicher Statistik (Zensus 2011) gibt es in der Region Schwäbische Alb 950.802 Haushalte (= Grundgesamtheit). 55,3 % dieser
Haushalte haben in den zurückliegenden 12 Monaten (mindestens 1x) Übernachtungsgäste in Ihrer Wohnung (unentgeltlich) beherbergt
und damit sog. VFR (= Besucherverkehr von Verwandten, Bekannten und Freunden) erhalten. Falls die Haushalte überhaupt Besuch
erhielten, erfolgte dies im Durchschnitt 4,4 mal pro Jahr. Im Mittel umfassten diese Besuchsgruppen 2,0 Personen. Die mittlere
Aufenthaltsdauer betrug 2,5 Übernachtungen.

Insgesamt errechnet sich aus diesen repräsentativ ermittelten Angaben ein Übernachtungsvolumen von rund 11,6 Mio.
Übernachtungen, die bislang von keiner Statistik in der Region Schwäbische Alb erfasst wurden. Dies entspricht knapp der doppelten
Zahl der Übernachtungen in Betrieben, diese lag 2016 bei rund 6,879 Mio..

Umgerechnet auf die Gesamtheit der Haushalte, lässt sich das Besuchsaufkommen im Sofatourismus auf rund 12,2 Übernachtungen
pro Haushalt und Jahr in der Region Schwäbische Alb beziffern.

Verwandten- und Bekanntenbesucher in den 
Privatwohnungen der Region Schwäbische Alb

Quelle: Repräsentative Haushaltsbefragung des dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Methodisches Vorgehen

Seite 14
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Verwandten- und Bekanntenbesucher in den 
Privatwohnungen der Region Schwäbische Alb

Quelle: Repräsentative Haushaltsbefragung des dwif 2017. Alle Angaben sind als gerundete Werte zu verstehen.

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Etwa 11,6 Mio. Übernachtungen pro Jahr.

Etwa 12,2 Übernachtungen pro Haushalt und Jahr.

Besuchsintensität
55,3%

Besuchshäufigkeit
4,4 mal

Reisegruppengröße
2,0 Personen

Aufenthaltsdauer
2,5 Übernachtungen

Haushalte1

950.802

Seite 15
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Verwandten- und Bekanntenbesucher in den 
Privatwohnungen der Region Schwäbische Alb

Quelle: Repräsentative Haushaltsbefragung des dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Frage: „Haben Sie Ihre Gäste bereits in der Vergangenheit einmal in einem Beherbergungsbetrieb untergebracht?“

In der Vergangenheit haben bereits knapp ein Fünftel (17%) der Bewohner aller Haushalte im Untersuchungsgebiet Ihre Gäste in
einem Beherbergungsbetrieb untergebracht!

Das entspricht ca. 161.600 Haushalten.

Seite 16

Ja
17%

Nein
83%
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95%  wenn nicht genug Platz zu Hause

2% auf Wunsch der Gäste

2 % längerer Aufenthalte geplant

1% Sonstiges

Verwandten- und Bekanntenbesucher in den 
Privatwohnungen der Region Schwäbische Alb

Quelle: Repräsentative Haushaltsbefragung des dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Frage: „Ist es für Sie ein Thema, Ihre Gäste in der Zukunft in einem Beherbergungsbetrieb unterzubringen?“

Theoretisches Zusatzvolumen für das Gastgewerbe von ca. 4.480.000 Übernachtungen. Dieses theoretische
Zusatzvolumen leitet sich aus den 11,6 Mio. Übernachtungen durch Verwandte und Bekannte in den Privatwohnungen
ab, wenn 38% dieser Haushalte sich entscheiden, in Zukunft Ihre Gäste nicht zu Hause unterzubringen.

Seite 17

Ja
38%

Nein
62%

Ja, unter 
bestimmten 

Voraus-
setzungen

83%

Ja, 
uneinge-
schränkt
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Verwandten- und Bekanntenbesucher in den 
Privatwohnungen der Region Schwäbische Alb

Quelle: Repräsentative Haushaltsbefragung des dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Frage: „Ist es für Sie ein Thema, Ihre Gäste in der Zukunft in einem Beherbergungsbetrieb unterzubringen?“ (Mehrfachnennungen)

…wir genug Platz bei uns zu Hause haben. 51%

2% … eine externe Unterkunft zu teuer ist.

… keine geeigneten Betriebe vorhanden sind.

… keine interessanten Angebote existieren.

…wir unsere Gäste bei uns haben wollen. 48%

2%

1%

Seite 18

Ja
38%

Nein, weil
62%

... wir keine ÜN-Möglichkeit benötigen. 2,4 %
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Wirtschaftsfaktor Tourismus

Definitionen und Methodik

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb Seite 19
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Definition Tourismus

Quelle: dwif 2017; in Anlehnung an UNWTO (1995)

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Im Sinne der Welttourismusorganisation (UNWTO) werden unter Tourismus

• alle Aktivitäten von Personen,

• die an Orte außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen,

• sich dort zu Freizeit-, Geschäfts- oder bestimmten anderen Zwecken und

• nicht länger als ein Jahr ohne Unterbrechung aufhalten

verstanden.

Freizeit-/Urlaubs-/
Kur-/Wellnessreisen usw. Geschäftsreisen Tagesausflüge Tagesgeschäftsreisen

Tagesreisen
Übernachtungsreisen

(in Betrieben, auf Booten 
sowie VFR etc.)

Tourismus

Seite 20
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Alle Übernachtungsreisen gehören unabhängig vom Anlass 
(Urlaubs-/Geschäftsreise, Kur etc.) zur touristischen 
Nachfrage. 

Das dwif berücksichtigt grundsätzlich:

• Gewerbliche Betriebe ≥ 10 Betten

• Privatquartiere < 10 Betten

• Touristik- und Dauercamping

• Reisemobilisten außerhalb von Campingplätzen

Sondersegmente, die bei Bedarf erhoben bzw. 
herangezogen werden:

• Übernachtungen bei Verwandten / Bekannten (VFR)1

• Freizeitwohnsitze, Bootsliegeplätze etc.

Ein Tagesausflug ist jedes Verlassen des Wohnumfeldes, mit 
dem keine Übernachtung verbunden ist und das

• nicht als Fahrt von oder zur Schule, zum Arbeitsplatz, 
zur Berufsausübung vorgenommen wird,

• nicht als Einkaufsfahrt zur Deckung des täglichen 
Bedarfs dient (z.B. Lebensmittel) und

• nicht einer gewissen Routine oder Regelmäßigkeit 
unterliegt (z.B. regelmäßige Vereinsaktivitäten im 
Nachbarort, Krankenhausbesuche, Arztbesuche, 
Behördengänge).

Eine Tagesgeschäftsreise ist das Verlassen des ständigen 
Arbeitsplatzes zur Wahrnehmung geschäftlicher Aufgaben 
außerhalb der Gemeindegrenze. Nicht jedoch

• Fahrten zum ständigen oder wechselnden Arbeitsplatz 
(z.B. Montage)

• Fahrten innerhalb der Arbeitsplatzgemeinde 
(z.B. so genannte „Dienstgänge“) 

Abgrenzung Übernachtungs- und Tagestourismus

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Übernachtungstourismus Tagestourismus

1 Die Übernachtungen durch Verwandte und Bekannte in den 
Privatwohnungen der Einheimischen (sog. Sofatourismus)  können nur 
durch eine repräsentative Haushaltsbefragung ermittelt werden.

Seite 21
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Das dwif recherchiert alle extern verfügbaren Daten, die für 
die Erstellung der Studie hilfreich sind. Dies umfasst u.a.:

• Sonderauswertungen (z.B. aus der amtlichen 
Beherbergungs- und Umsatzsteuerstatistik)

• Gemeindestatistiken (z.B. Einwohner- und 
Haushaltszahlen)

• Daten aus den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
der Länder

• Auskünfte, Datenmaterial und Statistiken des 
Auftraggebers/Projektpartners (z.B.  Kataloge, 
Broschüren, Statistiken, Besucherzahlen, 
Einschätzungen der Experten vor Ort) sowie Gespräche 
mit sonstigen Leistungsträgern und 
Interessensvertretern

• vorhandene Gutachten, Entwicklungskonzepte, sowie 
weitere relevante Analysen

• Internetrecherchen 

Wichtige Daten für die Berechnungen werden dwif-internen 
Datenbanken und Studien entnommen:

• Untersuchungen zu den Ausgaben der 
Übernachtungsgäste in Deutschland

• Studien zu den Tagesreisen der Deutschen

• Betriebsvergleiche für die Hotellerie und Gastronomie 

• Exklusive Datenbanken aller Hotelbetriebe in 
Deutschland (u. a. Kapazitäten, Preisstrukturen, 
Kettenhotellerie)

• Analysen zum Camping- und Privatvermietermarkt in 
Deutschland

• Segmentspezifische Untersuchungen 
(z.B. Städtetourismus, Kulturtourismus, Radtourismus, 
Wandertourismus, Jugendherbergstourismus) 

Datenquellen

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

externe Daten dwif-interne Daten

Seite 22
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Quantifizierung der Übernachtungsgäste

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Gewerbliche Übernachtungen ≥ 10 Betten

Die gewerblichen Übernachtungen liefert (in der Regel) die
amtliche Beherbergungsstatistik. Die einzelnen Betriebstypen
(wie z.B. Hotellerie, gewerbliche Ferienwohnungen,
Jugendherbergen, Reha-Kliniken) werden gesondert ausge-
wiesen und vom dwif auf Plausibilität geprüft und
gegebenenfalls angepasst. Für diese Untersuchung liegt die
Beherbergungsstatistik des Projektpartners vor. Daten des
statistischen Amtes, welche der Geheimhaltung unterliegen
werden plausibel hochgerechnet.

Privatvermieter < 10 Betten

Das Gesamtangebot dieses Segments wird (falls keine
Statistiken hierzu vorliegen) primär erhoben oder geschätzt
und mit einer durch das dwif spezifisch ermittelten Auslastung
hinterlegt. Diese basiert auf Analysen vorliegender Studien,
Statistiken und Auskünfte.

Übernachtungen bei Verwandten/Bekannten (VFR)
– nicht verfügbar –

Dieses Segment wird durch eine repräsentative Haushalts-
befragung im Untersuchungsgebiet ermittelt.

Touristik- und Dauercamping

Angaben zu Übernachtungen auf Touristikstandplätzen liefern
(in der Regel) die amtliche Statistik sowie Recherchen und
Berechnungen des dwif. Zur Bestimmung aller Camping-
übernachtungen erhebt das dwif die Anzahl der verfügbaren
Dauerstandplätze. Übernachtungen auf diesen basieren auf
Hochrechnungen des dwif sowie Einschätzungen und
Statistiken der Akteure vor Ort.

Reisemobilisten außerhalb von Campingplätzen

Die Bestimmung der Übernachtungen in diesem Segment
erfolgt auf Basis von Zulieferungen des Projektpartners
(Anzahl Standplätze / verkaufte Parktickets etc. / wenn möglich
Übernachtungszahlen) oder auf Detailrecherchen des dwif. Die
Übernachtungen können in letzterem Falle nur hochgerechnet
werden.

Seite 23
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Quantifizierung der Tagesreisenden

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Die Anzahl der Tagesreisen zu ermitteln ist ein komplexer Vorgang. Eine einfache Übertragung von Relationen übergeordneter
Regionen oder anderer Orte würde hierbei zu falschen Ergebnissen führen. Das dwif berechnet die Werte individuell und der jeweiligen
Situation vor Ort angepasst. Die Analysen ergeben erst nach zahlreichen Plausibilitätskontrollen ein verlässliches Bild des
Tagestourismus.

Bei der Ermittlung des Tagestourismus werden 
weder zeitliche (Reisedauer in Stunden) noch 
entfernungsbezogene (Distanz in  Kilometer) 
Einschränkungen vorgenommen und somit alle 
Tagesreisen erfasst.

!Hierbei werden eine Vielzahl unterschiedlichster Datenquellen 
herangezogen, u. a.:

• dwif Grundlagenuntersuchungen zu den „Tagesreisen der 
Deutschen“ 

• Ortsspezifische Gegebenheiten wie Ortstypen (Großstadt, 
Kurort, Badeort, Messestandort, sonstige Gemeinde etc.), 
Ortsgrößen und -lagen, touristisches sowie allgemeines 
Angebot (Shoppingmöglichkeiten, Freizeiteinrichtungen, 
Gastronomieangebot etc.)

• Ortsspezifische Hintergrundzahlen (z.B. Besucherzahlen 
von Einrichtungen und Veranstaltungen, Einwohnerzahlen 
im Einzugsgebiet, Verkehrsanbindung, Infrastruktur) 

• Statistikanalysen (z.B. Sonderauswertungen aus den 
Umsatzsteuerstatistiken) 

• Durch jahrzehntelange Erfahrungen ermittelte dwif-interne 
Daten

Seite 24
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Tagesausgaben der Gäste

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Die Ermittlung der Ausgaben der Übernachtungsgäste erfolgt
nach einem mehrstufigen System. Ausgangspunkt sind die
individuellen Ausgaben der Gäste (nachfrageseitige
Datenerfassung zum Ausgabeverhalten), die entsprechend der
ortsspezifischen Situation im Untersuchungsgebiet gewichtet
werden. Dabei wird eine Differenzierung nach Preiskategorien
für die genutzten Unterkunftsformen vorgenommen. Hierbei
nutzt das dwif verschiedene Datenbanken und Ergebnisse aus
eigenen Grundlagenuntersuchungen.

Die ausgewiesenen Werte spiegeln somit das individuelle
Ausgabeverhalten der Gäste wider.

Die Ausgaben der Tagesbesucher werden vom dwif individuell
für das Zielgebiet ermittelt. Eine unreflektierte Übernahme
veröffentlichter Ausgabenwerte für übergeordnete oder andere
Regionen würde zu falschen Ergebnissen führen.
Ausgangspunkte für die dwif-Berechnungen sind unter
anderem:

• Auswertungen der dwif-Grundlagenuntersuchungen
„Tagesreisen der Deutschen“ für die im Zielort relevanten
Ausflugsaktivitäten

• ortsspezifische Analysen der relevanten Freizeitangebote
(z.B. Eintrittspreise, Fahrpreise)

• Plausibilitätstests u. a. anhand von Sonderauswertungen
der Umsatzsteuerstatistik

Folgende Aspekte sind in der vorliegenden Untersuchung nicht
berücksichtigt:

• Fahrtkosten für den Transfer zwischen Quell- und 
Zielgebiet (z.B. Benzinkosten, Bahn-/Flugticket)

• Ausgaben der Touristen für Reisevor- und -nachbereitung 
(z.B. neuer Koffer, Urlaubsbilder)

• Umsätze und Einkommenseffekte durch Outgoing-Reisen 
der Bevölkerung (z.B. Taxi zum Bahnhof/Flughafen, 
Buchung im Reisebüro, Einkäufe für die Reise)

• Freizeitverhalten im Wohnumfeld
• Übernachtungen durch Verwandte / Bekannte in den 

Privatwohnungen der Einheimischen (VFR)
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Berechnungsweg

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Bruttoumsätze (inkl. MwSt.)
Nachfrageumfang x Tagesausgaben = Bruttoumsatz

Die Umsätze werden differenziert nach Marktsegmenten (Übernachtungsgäste, Tagesbesucher etc.) sowie 
profitierenden Branchen (Gastgewerbe, Einzelhandel, Dienstleister) dargestellt.

Nettoumsätze (exkl. MwSt.)
Bruttoumsatz – Mehrwertsteuer = Nettoumsatz

Hierbei werden unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berücksichtigt. Umsätze von Privatvermietern und 
Jugendherbergen sind beispielsweise von der MwSt. befreit. Beherbergungsumsätze in gewerblichen Betrieben werden 
i. d. R. mit 7% besteuert. Beim Lebensmitteleinzelhandel gilt zum Teil der ermäßigte, beim übrigen Einzelhandel i. d. R. 
der volle Mehrwertsteuersatz. Je nach Zusammensetzung der touristischen Ausgaben ergeben sich folglich ganz orts-
oder regionsspezifische Abzüge vom Bruttoumsatz. 

Einkommenswirkungen der ersten Umsatzstufe (EW 1)
Nettoumsatz x Wertschöpfungsquote = EW 1

Die Wertschöpfungsquote gibt den Anteil des Nettoumsatzes an, welcher unmittelbar zu Löhnen, Gehältern oder 
Gewinnen – also zu Einkommen – wird (= direkter Einkommenseffekt). Der verbleibende Rest wird von den 
profitierenden Unternehmen für Vorleistungen aufgewendet. Für die Berechnung verwendet das dwif individuelle, 
branchenspezifische Wertschöpfungsquoten.

1

2

3
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Berechnungsweg

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Einkommenswirkungen der zweiten Umsatzstufe (EW 2)
(Nettoumsatz – EW 1) x Wertschöpfungsquote = EW 2

Bei der zweiten Umsatzstufe werden alle Einkommenswirkungen bei den Vorleistungslieferanten (Nettoumsatz – EW 1) 
dargestellt, die zur Aufrechterhaltung der touristischen Dienstleistungsqualität benötigt werden (= indirekte Einkommens-
effekte). 
Hierunter fallen u. a. 
• die Zulieferung von Waren (z.B. Brötchen vom Bäcker, Strom vom Energieversorger), 
• die Bereitstellung von Dienstleistungen (z.B. Prospekte von der Werbeagentur, Versicherungen, Bankkredite) und 
• Investitionen in die Substanzerhaltung (z.B. Neubau bzw. Renovierungsarbeiten durch Handwerker). 

Touristischer Einkommensbeitrag
(EW 1 + EW 2) : Primäreinkommen (PE) = Tourismusbeitrag zum PE in %

Die Summe der touristischen Einkommensbeiträge aus den beiden Umsatzstufen wird durch das gesamte Primär-
einkommen vor Ort geteilt. Daraus lässt sich der relative Beitrag des Tourismus zum Gesamteinkommen im 
Untersuchungsgebiet ableiten.

4

5
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Berechnungsweg

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Beschäftigungswirkung
(EW 1 + EW 2) : Primäreinkommen pro Kopf = Einkommensäquivalent

Durch Division des nominalen Einkommensbeitrages aus dem Tourismus durch das von der amtlichen Statistik für das
Untersuchungsgebiet ausgewiesene „durchschnittliche Primäreinkommen pro Kopf und Jahr“ lässt sich die Anzahl der
Personen (= Einkommensäquivalent) errechnen, die durch die touristische Nachfrage im Untersuchungsgebiet ein
durchschnittliches Primäreinkommen pro Kopf beziehen. Die tatsächliche Zahl, der anteilig oder voll vom Tourismus
abhängigen Arbeitsplätze einer Region ist in der Regel wegen hoher Anteile von Saison- und Teilzeitbeschäftigten
deutlich höher, kann jedoch nur über aufwendige Primärerhebungen ermittelt werden.

Steuereffekte aus den touristischen Umsätzen

Das aus dem Tourismus resultierende Steueraufkommen setzt sich in erster Linie aus Umsatz- (= MwSt.) und
Einkommensteuer zusammen. Beide sind als Gemeinschaftssteuern an den Fiskus abzuführen. Sie fließen über den
Länder- und kommunalen Finanzausgleich anteilig Bund, Ländern und Kommunen zu. Hinzu kommen kommunale
Steuern (z.B. Gewerbe- und Grundsteuer) und Abgaben, welche die Gäste (z.B. Kurtaxe) oder die Unternehmen am Ort
(z.B. Fremdenverkehrsabgabe) zu tragen haben. Ohne aufwendige Primärerhebungen sind die den einzelnen
Gebietskörperschaften zufließenden Steuereinnahmen jedoch nicht im Detail zu ermitteln.

6

7
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Wirtschaftsfaktor Tourismus

Glossar und Quellen

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb Seite 29
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Glossar A – E

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Aufenthaltstag
Bei den Berechnungen des dwif zum Wirtschaftsfaktor
Tourismus wird jeder Tagesausflug, jede Tagesgeschäftsreise
und jede Übernachtung jeweils als ein Aufenthaltstag gezählt.
Die Addition der Nachfragesegmente ergibt folglich die
gesamte touristische Nachfrage in Form von Aufenthaltstagen.

Ausgabenstruktur
Differenzierung der Ausgaben pro Person und Tag nach
Gastgewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen.

Bruttoumsatz

Ergibt sich aus der Multiplikation des Nachfrageumfanges mit
den -Tagesausgaben pro Kopf (inkl. Mehrwertsteuer).

Campingtourismus
Touristikcamper und Dauercamper auf Campingplätzen. Daten
zu Reisemobilisten außerhalb der Campingplätze werden zum
Teil von Kommunen erfasst (z. B. Anzahl der Parkscheine).

Dienstleistungen, sonstige
Ausgaben der Touristen in allen Bereichen außerhalb des
Gastgewerbes und des Einzelhandels, wie z.B. ÖPNV-
Nutzung, Eintrittsgebühren, Inanspruchnahme von Wellness-
angeboten, Tagungsgebühren, Gästekarten/ Inklusivkarten.

Einkommensbeitrag des Tourismus
Der relative Beitrag des Tourismus zum Primär- bzw.
Volkseinkommen wird wie folgt ermittelt: Addition der
touristischen Einkommenseffekte der ersten und zweiten
Umsatzstufe (= absoluter Einkommensbeitrag des Tourismus)
und dessen Division durch das Primär- bzw. Volkseinkommen
vor Ort (siehe Berechnungsweg).

Einkommenseffekte, direkt
Lassen sich aus der Ausgabenstruktur der Touristen ableiten.
Nach Abzug der Mehrwertsteuer vom Bruttoumsatz ergibt sich
der Nettoumsatz für die einzelnen Ausgabearten. Aus der
Multiplikation des Nettoumsatzes der einzelnen Branchen mit
den jeweiligen Wertschöpfungsquoten dieser Branchen
ergeben sich die direkten Einkommenseffekte. Dies entspricht
der ersten Umsatzstufe.

Einkommenseffekte, indirekt
Ergeben sich aus der Multiplikation der Vorleistungen mit der
Wertschöpfungsquote der zweiten Umsatzstufe.

Einzelhandel
Bei Berechnungen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus wird der
Einzelhandel in Lebensmitteleinzelhandel und sonstigen
Einzelhandel unterteilt.
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Glossar G – T

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Gastgewerbe
Oberbegriff für das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe.

Gewerbliche Beherbergungsbetriebe
Alle Beherbergungsstätten mit 10 oder mehr Betten (bei
Campingplätzen mit 10 oder mehr Standplätzen). Die Daten
werden in der amtlichen Beherbergungsstatistik erfasst, in der
z.B. auch Vorsorge- und Rehakliniken oder Campingplätze
enthalten sind. Bei den Berechnungen zum Wirtschaftsfaktor
Tourismus werden die Campingbetriebe jedoch getrennt von
den übrigen gewerblichen Beherbergungsbetrieben betrachtet.

Mehrwertsteuer
Vgl. hierzu die Ausführungen zur Umsatzsteuer.

Nettoumsatz
Ergibt sich nach Abzug der Mehrwertsteuer vom Bruttoumsatz.

Primäreinkommen

Einkommen der privaten Haushalte (einschließlich privater
Organisationen ohne Erwerbszweck) aus Erwerbstätigkeit
und Vermögen: Arbeitnehmerentgelt, Einkommen der Einzel-
unternehmen/Selbstständigen, die auch eine Vergütung für die
mithelfenden Familienangehörigen enthalten, Betriebsüber-
schuss aus der Produktion von Dienstleistungen aus eigen-

genutztem Wohneigentum, sowie die netto empfangenen
Vermögenseinkommen; vgl. hierzu auch Definition und
Angaben der Statistischen Ämter der Länder sowie des
Statistischen Bundesamtes (siehe Quellen).

Privatquartiere

Alle Beherbergungsstätten mit weniger als 10 Betten, vorrangig
Ferienwohnungen und -häuser, kleine Pensionen und
Gasthöfe aber auch Privatzimmer.

Tagesausgaben

Gesamtsumme der pro Person und Tag je Aufenthaltstag
getätigten Ausgaben.

Tagesreisen

Tagesausflüge und Tagesgeschäftsreisen. Bei den Ausflügen:
Verlassen des Wohnumfeldes (in der Regel Gemeindegrenze;
bei Großstädten über 100.000 Einwohner wird das
Wohnumfeld im Allgemeinen mit dem Stadtteil, -bezirk
gleichzusetzen sein), ohne Pendlerverkehr, Einkaufsfahrten
zur Deckung des täglichen Bedarfes und regelmäßige
Routinefahrten (z.B. Vereinsaktivität im Nachbarort,
Behördengang, Gottesdienstbesuch). Bei Geschäftsreisen
ohne Fahrten zum ständigen oder wechselnden Arbeitsplatz
(z.B. Montage) sowie ohne Fahrten innerhalb der
Arbeitsplatzgemeinde (z.B. Dienstgänge).
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Glossar U – Z

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Übernachtungsreisen

Alle Reisen mit mindestens einer Übernachtung unabhängig
vom Reisemotiv; Dauer nicht länger als ein Jahr ohne
Unterbrechung zu Zwecken von Urlaub, Freizeit,
Wahrnehmung privater und geschäftlicher Kontakte, Besuch
von Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen, Maßnahmen zur
Wiederherstellung der Gesundheit oder sonstiger Gründe.

Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

Steuer auf den Austausch von Leistungen. Belastet wird dabei
der von den Unternehmen erwirtschaftete Mehrwert. Der
Endverbraucher hat die Mehrwertsteuer in voller Höhe zu
tragen. Je nach Ausgabenart gelten unterschiedliche
Mehrwertsteuersätze. Neben dem vollen Mehrwertsteuersatz
(19 %), gibt es den ermäßigten Steuersatz (7 % u. a. für
Beherbergungsleistungen, Lebensmittel, ÖPNV bis 50 km,
Seilbahnen, Zeitungen) sowie eine Steuerbefreiung (0 % u. a.
für Heilbehandlungen, Jugendherbergen, Mieten,
Privatvermieter, Reha-Einrichtungen).

Verwandten-, Bekanntenbesucher (auch VFR = “visits of
friends and relatives” oder „Sofatourismus“)

Die touristisch relevanten Übernachtungen in den
Privatwohnungen der Einheimischen im Untersuchungsgebiet.

Vorleistungen

Der Betrag, welcher nach Abzug der direkten
Einkommenseffekte vom Nettoumsatz verbleibt, wird für
Vorleistungen ausgegeben; z.B. Zulieferung von Waren
(Brötchen vom Bäcker, Strom vom Energieerzeuger),
Bereitstellung von Dienstleistungen (z.B. Prospekte der
Werbeagentur, Kredite, Versicherungen) und Investitionen in
die Substanzerhaltung (z.B. Neubau bzw. Renovierung durch
Handwerker).

Wertschöpfung (auch Einkommen)

Im Sinne der in dieser Untersuchung durchgeführten
Berechnungen gleichzusetzen mit den Löhnen und Gehältern
der in den touristisch relevanten Betrieben beschäftigten
Personen und den Gewinnen der relevanten Unternehmen.

Wertschöpfungsquote

Der Anteil des Nettoumsatzes in Prozent, der direkt zu Löhnen,
Gehältern und Gewinnen – also zu Einkommen – wird. Die
Wertschöpfungsquoten basieren aus z.B. Betriebsvergleichen
für unterschiedliche Branchen (z.B. dwif-Betriebsvergleiche für
die Hotellerie und Gastronomie), amtliche Statistiken, in denen
Kostenstrukturen für verschiedene Wirtschaftszweige
ausgewiesen werden, sowie Detailerhebungen für ausgewählte
Verkehrsleistungen bzw. Infrastruktureinrichtungen, die u.a.
auch aus Studien des dwif abgeleitet werden.
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Quellen

Quelle: dwif 2017

Wirtschaftsfaktor Tourismus für die Region Schwäbische Alb

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
(Hrsg.): Der Campingmarkt in Deutschland 2009/2010, 
Berlin 2010.

dwif (Hrsg.): Ausgaben der Übernachtungsgäste in 
Deutschland, in: dwif-Schriftenreihe, Heft 53, München 2010.

dwif (Hrsg.): Betriebsvergleich für die Hotellerie und Gastro-
nomie in Bayern, in: dwif-Sonderreihe, Nr. 80, München 2016.

dwif (Hrsg.): Betriebsvergleich für die Hotellerie und 
Gastronomie in Thüringen, 
in: dwif-Sonderreihe, Nr. 77, München 2012.

dwif (Hrsg.): Hotelbetriebsvergleich, 
in: dwif-Sonderreihe, Nr. 79, München 2013.

dwif (Hrsg.): Tagesreisen der Deutschen, 
in: dwif-Schriftenreihe, Heft 50-52, München 2005 – 2007.

dwif (Hrsg.): Tagesreisen der Deutschen, 
in: dwif-Schriftenreihe, Heft 55, München 2013.

Landesamt für Statistik Baden-Württemberg:
Statistische  Berichte (G IV 1) Tourismus Baden-Württemberg, 
Stuttgart 2017.

Ostdeutscher Sparkassenverband (OSV) (Hrsg.): 
Sparkassen-Tourismusbarometer Ostdeutschland-
Jahresbericht, Berlin 2011. 

Schwäbische Alb Tourismusverband e.V.:
Auskünfte, Datenmaterial und Statistiken, Bad Urach 2017.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.): 
Tourismus, Ergebnisse der Monatserhebung im Tourismus, 
Fachserie 6, Reihe 7.1, Wiesbaden 2017.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder, Statistische 
Ämter der Länder (Hrsg.): Einkommen der privaten Haushalte 
in den kreisfreien Städten und Landkreisen Deutschlands 1995 
bis 2014, Reihe 2, Kreisergebnisse Band 3, Stuttgart 2016.

Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband (Hrsg.): 
Sparkassen-Tourismusbarometer Westfalen-Lippe,           
Berlin 2013.

World Tourism Organization (UNWTO): 
Technical Manual No. 2, Collection of Tourism Expenditure
Statistics, 1995.
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Nr. Projekttitel 2015 Antragsteller Beteiligter 
Landkreis

Kosten
2015
 [€]

Fördersumme
2015
[€]

Bildung für nachhaltige Entwicklung

1 Neukonzeption für das stadtgeschichtliche Museum Pfullingen im Sinne einer Bildung für Nachhaltigen 
Entwicklung (BNE) Geschichtsverein Pfullingen e.V. RT 10.542 7.725

2 Schulwandern, nachhaltige Entwicklung und Biodiversität Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg im Schwäbischen 
Albverein e.V. und Schwarzwaldverein e.V. RT 1.810 1.267

3 Lehrerfortbildung zu BNE im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Interessensgemeinschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung RT 11.815 8.271

4 Theaterprojekt mit Menschen mit Behinderung "Mein Koffer ist gepackt - Heimat haben, verlieren und 
finden" Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn e.V. RT 2.960 2.098

5 Pädagogische Konzeptionierung und Durchführung von spezialisierten Bildungsangeboten in Gruorn Komitee zur Erhaltung der Kirche in Gruorn e.V. RT 1.631 1.239

                                                                                                                                   
Nachhaltige Regionalentwicklung

Regionalvermarktung - Forstwirtschaft 

6 Entwicklung und Umsetzung eines Wildtiermanagementkonzepts auf der Gemarkung der Stadt 
Pfullingen Stadt Pfullingen RT 7.426 3.713

Nachhaltiger Tourismus und Verkehr 
7 Weiterentwicklung und Ausbau der Biosphärengastgeber Biosphärenhotels & Biosphärenwirte GmbH RT 54.205 37.944

8 Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albtrauf und Biosphärengebiet – Erstellung eines Handlungsleitfadens 
für Kommunen und Verbände

Verkehrsverein Teck-Neuffen e.V., Tourismusgemeinschaft Mythos 
Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e.V. ES 32.425 22.698

9 Zentrum für nachhaltige Mobilität Münsingen - Konzeption Stadt Münsingen RT 25.704 12.852
10 ÖPNV-Anbindung beim Kartoffelfest 2015 GbR Kartoffelfest RT 800 400

11 MarktHaus, Gastronomiebetrieb im Herzen von Weilheim/Teck – Entwicklung äußeres Erscheinungsbild 
und Marketingmaterialien Firma MarktHaus in Gründung (Christl Heilemann) ES 11.435 7.328

12 Schopflocher Scheunensommer 2015 - Öffentlichkeitsarbeit IG Schopflocher Scheunensommer (GbR) ES 5.165 3.616
13 Fertigung Weinerlebnispfad Metzingen Förderkreis Metzinger Keltern e.V. RT 19.864 11.312

Regionalvermarktung - Landwirtschaft 
14 Anschaffung eines traktorbetriebenes Erdbohrgerätes Obst- und Gartenbauverein Unterlenningen 1928  e.V. ES 7.077 4.954
15 Erneuerung einer Brennereianlage Heinrich Bazlen, Metzingen RT 39.650 15.860
16 Erneuerung einer Bag in Box Anlage Otto Flad, Pfullingen RT 43.096 17.238
17 Wiesenmeisterschaft - Wertschätzung für die Zukunft Blumenwiese-Alb e.V. RT 6.176 5.558
18 Produktentwicklung "Mostkäse " Hof Ziegelhütte, Bissingen-Ochsenwang ES 5.961 4.173
19 Bauernhofbrunch im Biosphärengebiet Kreisbauernverband Reutlingen und Landfrauenverband Reutlingen RT 1.240 868
20 Anschaffung einer mobilen Wollpresse Baden-Württembergische Wollerzeugergemeinschaft e.V. RT 7.955 3.182

Historisch-kulturelles Erbe 

21 Albsymposion 3 - Burgen und Herrschaft im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Verein der Freunde und Förderer des Instituts für Geschichtliche Landeskunde 
e.V. RT 0 0

22 Broschüre "Kulturlandschaftselemente im Biosphärengebiet" Landkreis Reutlingen, Kreisarchiv RT 5.680 2.840

Biodiversität und Forschung

23 Perlen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Naturschutz- und Pflegekonzept für das Gebiet 
„Watzenried / Halde“ Bund Naturschutz Alb-Neckar e.V. (BNAN) RT 20.036 18.043

24 Leitfaden Biologische Vielfalt durch Gestaltung von Betriebsflächen Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen RT 19.087 13.361
25 Wiederansiedlung des Wiedehopfs NABU Neuffen-Beuren e.V. ES 5.230 3.866
26 Wiederherstellung artenreicher Wiesen auf der Schwäbischen Alb Blumenwiesen-Alb e.V. RT 16.211 14.590

Öffentlichkeitsarbeit

27 Erstellung einer Werbebroschüre für den Biosphärenbus Landkreis Reutlingen RT 1.777 889

29 Umsetzung Kampagne „Nähe“ des Kommunikationskonzepts Biosphärengebiet Schwäbische Alb Stadtverwaltung Reutlingen RT 10.787 5.394

Projekte - Bewilligung 2014

30 Kunst- und Aktionspfad am Randecker Maar (2015) 
(Fördersumme 2014: 3.637,- €) Ziegelhütte Ochsenwang e.V. ES 27.108 12.199

402.853 252.006

Nr. Projekttitel 2016 Antragsteller Beteiligter 
Landkreis

Kosten
2016
 [€]

Fördersumme
2016
[€]

Bildung für nachhaltige Entwicklung

1 Einrichtung einer Spiel- und Lernscheune  Edeltraud Brunner RT 8.586 6.010

2a Lernerlebnis Natur: Schulwandern, nachhaltige Entwicklung und Biodiversität Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg im Schwäbischen 
Albverein e.V. und Schwarzwaldverein e.V. RT 3.372 2.360

2b Lernerlebnis Natur: Schulwandern, nachhaltige Entwicklung und Biodiversität Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg im Schwäbischen 
Albverein e.V. und Schwarzwaldverein e.V. RT 1.260 1.260

3a "Hecken entdecken" - Heckenerlebnispfad in Apfelstetten Interessengemeinschaft „Unser Dorf hat Zukunft" Apfelstetten, vertreten durch 
Stefanie Looser RT 11.638 8.147

Summe

Anlage 8
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3b "Hecken entdecken" - Heckenerlebnispfad in Apfelstetten Interessengemeinschaft „Unser Dorf hat Zukunft" Apfelstetten, vertreten durch 
Stefanie Looser RT 6.528 5.875

3c "Hecken entdecken" - Heckenerlebnispfad in Apfelstetten Interessengemeinschaft „Unser Dorf hat Zukunft" Apfelstetten, vertreten durch 
Stefanie Looser RT 6.394 6.394

Nachhaltige Regionalentwicklung

Nachhaltiger Tourismus und Verkehr 
4 Radanhänger Blaue Mauer Landratsamt Esslingen ES 15.660 7.830
5 Touristische Maßnahmenplanung Römerstein Gewerbe- und Tourismusverein Römerstein e.V. RT 19.040 13.328
6a Marketingkonzeption und Maßnahmen für die Marke Böhringer Hirschbrauerei Schilling KG RT 4.800 1.920
6b Marketingkonzeption und Maßnahmen für die Marke Böhringer Hirschbrauerei Schilling KG RT 14.080 9.856
7 LED Beleuchtung für die Schertelshöhle Westerheim Höhlenverein e.V. Westerheim ES 25.000 17.500
8 ÖPNV-Anbindung beim Kartoffelfest 2016 GbR Kartoffelfest RT 856 599
10 Planung Kelten-Erlebnisweg Gemeinden Hülben, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler ES, RT 50.435 25.218

Regionalvermarktung - Landwirtschaft
11 Erneuerung einer Brennereianlage Martha Reusch, Reusch Fruchtsäfte GmbH Metzingen-Neuhausen RT 47.102 18.841

12 Maßnahmenkonzept zur naturschutzfachlichen Aufwertung der Metzinger Weinberge im 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Förderkreis Metzinger Keltern e.V. RT 6.847 6.162

13 Strategiekonzept: Erhalt und Förderung der Nutzpflanzenvielfalt im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Alblinsen-Förderverein, 1. Vorsitzender Woldemar Mammel ADK 10.000 7.000

14 Regionales Biosphärenfrühstück LandFrauenverband Reutlingen e.V. RT 2.007 1.491
15 Anschaffung einer Pelletiermaschine Frank Adolf, Getränke Stollen Beuren ES 54.093 21.637

16a Anschaffung einer Ölmühle Thomas Weibler, Landwirt, Münsingen-Auingen RT 1.993 797
16b Anschaffung einer Ölmühle (Internetseite) Thomas Weibler, Landwirt, Münsingen-Auingen RT 3.766 2.636

Regionalentwicklung - Forstwirtschaft
17 Folge-Untersuchung Schwarzspechthöhlen im Biosphärengebiet Deutsche Wildtier Stiftung RT 24.634 17.244

Historisch-kulturelles Erbe 

18 Erneuerung Informationsschilder Burgen im Biosphärengebiet Landkreise Esslingen und Reutlingen ES, RT 1.821 911

Biodiversität und Forschung

19 Biologische Vielfalt auf kommunalen Grünflächen Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen ES 19.943 13.960

20a Pflege- und Nutzungskonzeption für den Bereich des Wildgeheges und seiner Umgebung im 
Markwasen, Stadt Reutlingen Stadt Reutlingen RT 14.072 7.036

20b Pflege- und Nutzungskonzeption für den Bereich des Wildgeheges und seiner Umgebung im 
Markwasen, Stadt Reutlingen Stadt Reutlingen RT 6.402 4.482

21 Entwicklung einer Blühmischung aus dem Biosphärengebiet für das Biosphärengebiet Isatis Montana (Landwirtschaftlicher Betrieb für Sonderkulturen) RT 2.700 1.890

Öffentlichkeitsarbeit

22 Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Stadt Münsingen RT 19.480 9.740

Projekte - Bewilligung 2015

23 Lehrerfortbildung zu BNE im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Interessensgemeinschaft Bildung für nachhaltige Entwicklung RT 5.600 3.920

24 Entwicklung und Umsetzung eines Wildtiermanagementkonzepts auf der Gemarkung der Stadt 
Pfullingen Stadt Pfullingen RT 3.922 1.961

25 Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albtrauf und Biosphärengebiet – Erstellung eines Handlungsleitfadens 
für Kommunen und Verbände

Verkehrsverein Teck-Neuffen e.V., Tourismusgemeinschaft Mythos 
Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e.V. ES 32.425 22.698

26 Produktentwicklung "Mostkäse " Hof Ziegelhütte, Bissingen-Ochsenwang ES 11.206 4.482

27 Albsymposion 3 - Burgen und Herrschaft im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Verein der Freunde und Förderer des Instituts für Geschichtliche Landeskunde 
e.V. RT 9.862 6.903

28 Wiederansiedlung des Wiedehopfs NABU Neuffen-Beuren e.V. ES 886 886
29 Wiederherstellung artenreicher Wiesen auf der Schwäbischen Alb Blumenwiesen-Alb e.V. RT 6.195 5.576

452.606 267.985

Nr. Projekttitel 2017 Antragsteller Beteiligter 
Landkreis

Kosten
Jahr 2017

 [€]

 Fördersumme
Jahr 2017

[€] 

Bildung für nachhaltige Entwicklung

1a Nisthilfenlehrpfad beim Informationszentrum Lauterach Biosphärengruppe Lauterach ADK 3.476 2.433
1b Nisthilfenlehrpfad beim Informationszentrum Lauterach Biosphärengruppe Lauterach ADK 2.592 778
2 Kirchen im Biosphärengebiet - Entwicklungsräume für Mensch und Natur NABU-Landesverband Baden-Württemberg ADK, ES, RT 17.132 11.993

                                                                                                                                   
Nachhaltige Regionalentwicklung

Nachhaltiger Tourismus und Verkehr 
3 Besucherlenkungskonzeption für die Gemeinde Zwiefalten Gemeinde Zwiefalten RT 11.710 5.855
4 Zwei Aussichtsfernrohre im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Stadt Münsingen RT 17.310 8.655

Regionalvermarktung - Landwirtschaft 0
5a Erstellung einer Internetseite Dietmar Rapp, Granheim ADK 4.641 3.249
5b Anschaffung eines Verkaufsautomaten Dietmar Rapp, Granheim ADK 15.678 6.271

6 Trocknungsgerät für Apfeltrester - Folgeantrag zum Förderprojekt "Anschaffung einer Pelletiermaschine" 
2016 Frank Adolf, Getränke Stollen Beuren ES 28.029 11.212

7 Erneuerung einer Brennereianlage Andreas Bosch, Unterlenningen ES 38.000 15.200
8 Anschaffung einer Obstauflesemaschine Ulrich Münsinger, Holzmaden ES 24.625 12.313

Summe
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9 Maßnahmenkonzept zur naturschutzfachlichen Aufwertung der Weinberge der Mitgliedsgemeinden der 
Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck eG Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck eG ES 6.928 4.850

10 Imagefilm für die Hofmolkerei Schmid Hofmolkerei Schmid  GmbH RT 7.900 5.530

Historisch-kulturelles Erbe 

11 Modellprojekt historische Kulturlandschaft - Gebietsuntersuchung in Eningen u. Achalm Universität Tübingen (Geographisches Institut) RT 6.795 4.757

12 Archäologisch-topographische Untersuchung von Burgen im Bereich des Großen Lautertals Verein zur Förderung der Archäologie des Mittelalters Schloss Hohentübingen 
e.V. RT 11.682 8.177

13a Historische Wasserwirtschaft der Echaz in Pfullingen: 
Wässerwiesen, Trinkwasser, Wasserkraft. Geschichtsverein Pfullingen e.V. RT 12.653 8.857

13b Historische Wasserwirtschaft der Echaz in Pfullingen: 
Wässerwiesen, Trinkwasser, Wasserkraft. Geschichtsverein Pfullingen e.V. RT 10.176 3.053

Biodiversität und Forschung

14 Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen mit 
begleitender Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Reutlingen Stadt Reutlingen, Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt RT 10.050 5.025

15 Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen mit 
begleitender Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Metzingen Stadt Metzingen RT 2.784 1.392

16 Kommunen & Biologische Vielfalt: Exemplarische Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen mit 
begleitender Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Münsingen Stadt Münsingen RT 9.337 4.669

Projekte - Bewilligung Vorjahre

1 Lernerlebnis Natur: Schulwandern, nachhaltige Entwicklung und Biodiversität Heimat- und Wanderakademie Baden-Württemberg im Schwäbischen 
Albverein e.V. und Schwarzwaldverein e.V. ADK, ggf. RT, ES 1.433 1.003

2 LED Beleuchtung für die Schertelshöhle Westerheim Höhlenverein e.V. Westerheim ADK 3.794 2.656
3 Planung Kelten-Erlebnisweg Gemeinden Hülben, Grabenstetten und Erkenbrechtsweiler RT/ES 44.625 22.313
4 Anschaffung einer Ölmühle Thomas Weibler, Landwirt, Münsingen-Auingen RT 11.960 4.784

5 Wanderkonzeption Mittlere Alb, Albtrauf und Biosphärengebiet – Erstellung eines Handlungsleitfadens 
für Kommunen und Verbände - Teil 3 

Verkehrsverein Teck-Neuffen e.V., Tourismusgemeinschaft Mythos 
Schwäbische Alb im Landkreis Reutlingen e.V. ES, RT 32.425 22.698

6 Albsymposion 3 - Burgen und Herrschaft im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Verein der Freunde und Förderer des Instituts für Geschichtliche Landeskunde 
e.V. ADK, ES,  RT 9.862 6.903

7 Radanhänger Blaue Mauer Landratsamt Esslingen ES 15.660 7.830

8 Entwicklung und Umsetzung eines Wildtiermanagementkonzepts auf der Gemarkung der Stadt 
Pfullingen Stadt Pfullingen RT 9.370 4.685

370.628 197.138

Nr. Projekttitel 2018 Antragsteller Beteiligter 
Landkreis

Kosten
2018
 [€]

Fördersumme
2018
[€]

Nachhaltige Regionalentwicklung
Regionalvermarktung - Forstwirtschaft 

1 Suche und Lokalisierung von Schwarzspechthöhlen - Ausdehnung auf neue Waldflächen der 
Pflegezonen Deutsche Wildtier Stiftung RT 19.635 13.745

2 Anschaffung einer CNC Fräse zur Herstellung von Wacholderbrillen Betrieb Thomas Gut, Münsingen RT 3.866 1.546
Nachhaltiger Tourismus und Verkehr 

3 Mehrtagestouren im Biosphärengebiet („Rulaman-Touren“) Biosphärenhotels & Biosphärenwirte GmbH ADK, RT 43.900 30.730
4 Wanderkarte Neidlingen Gemeinde Neidlingen ES 2.750 1.375

5 Umsetzungskonzeption Erlebnisplattformen ehemaliger Truppenübungsplatz Münsingen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
Bundesforstbetrieb Heuberg RT 23.200 11.600

Regionalvermarktung - Landwirtschaft 
6a 3. Regionales Biosphärenfrühstück LandFrauenverband Reutlingen e.V. RT 2.447 1.713
6b 3. Regionales Biosphärenfrühstück LandFrauenverband Reutlingen e.V. RT 1.040 312
7 Anschaffung einer Entstein-Passier-Maschine Lichtensteiner Wildfrüchte, Münsingen-Bremelau RT 5.650 2.260
8 Anschaffung einer Obstwasch- und Mahlanlage Betrieb Cornelia Randecker, Dettingen an der Erms RT 22.390 8.956
9a Nussbaumweg in Lichtenstein - Öffentlichkeitsarbeit Obst- und Gartenbauverein Lichtenstein RT 8.453 5.917
9b Nussbaumweg in Lichtenstein  - Bäume und Setzlinge Obst- und Gartenbauverein Lichtenstein RT 0 0
9c Nussbaumweg in Lichtenstein - Eigenleistungen Obst- und Gartenbauverein Lichtenstein RT 4.056 1.217

10 Anschaffung einer Wiegeeinrichtung zur Selektion und Zucht von Schafen für extensive Weidegebiete Schäferei Henniger, Münsingen-Hundersingen RT 12.634 6.317

11 Erstellung von Öffentlichkeitsmaterialien und einer Internetseite für "Wollwerk" Interessensgemeinschaft „Wollwerk“ ADK 15.080 10.556

12a Maßnahmen zur naturschutzfachlichen Aufwertung der Metzinger Weinberge im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb Förderkreis Metzinger Keltern e.V. RT 18.989 8.989

12b Maßnahmen zur naturschutzfachlichen Aufwertung der Metzinger Weinberge im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb Förderkreis Metzinger Keltern e.V. RT 1.014 304

13 Markenauftritt der Regionalmarke ALBGEMACHT ALBGEMACHT e.V. RT, ADK, ES 23.128 16.189

14 Anschaffung eines fahrbaren Milchtanks - ein Kooperationsprojekt von zwei kleinen landwirtschaftlichen 
Betrieben Betrieb Walter Münch, Zwiefalten-Hochberg RT 11.668 4.667

Bildung für nachhaltige Entwicklung
15a Bienenerlebnispfad bei Ehingen-Altsteußlingen Imkerverein Ehingen e.V. ADK 15.904 11.133
15b Bienenerlebnispfad bei Ehingen-Altsteußlingen Imkerverein Ehingen e.V. ADK 7.800 2.340

16a Heckenerlebnispfad in Münsingen-Apfelstetten Interessensgemeinschaft „Unser Dorf hat Zukunft“, Münsingen-Apfelstetten RT 5.980 4.186

16b Heckenerlebnispfad in Münsingen-Apfelstetten Interessensgemeinschaft „Unser Dorf hat Zukunft“, Münsingen-Apfelstetten RT 5.980 1.794

Historisch-kulturelles Erbe 
17 Erwerb und Aufstellung Informationstafel Wallfahrtskapelle Engelberg Gemeinde Beuren RT 2.862 1.431

18 Modellprojekt historische Kulturlandschaftselemente im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, 
Referenzgebiet NSG-Listhof (Reutlingen) Universität Tübingen (Geographisches Institut) RT 6.875 4.813

Summe
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19 Erneuerung von Burgen-Informationsschildern im Biosphärengebiet Landkreise Esslingen und Reutlingen ES, RT 2.666 1.333

20 Archäologisch-topographische Untersuchung von Burgen im Bereich des Großen Lautertals – Teil 2 
(Folgeprojekt)

Verein zur Förderung der Archäologie des Mittelalters Schloss Hohentübingen 
e.V. RT 11.335 7.935

Biodiversität und Forschung

21 Konzept zur Habitatverbesserung der Kreuzotter im NSG Schopflocher Moor und im Oberen Filstal Naturschutzzentrum Schopflocher Alb ES 17.500 15.750

22 Schutz- und Entwicklungskonzept für Raubwürger-Winterreviere Bund Naturschutz Alb Neckar e.V. RT, ES, ADK 9.800 8.820
Öffentlichkeitsarbeit

23 Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Gemeinde St. Johann RT 7.140 3.570

24 Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Schwäbischer Albverein Betreuungsverein Wanderheim Burg Derneck e.V. RT 7.976 5.583

25 Umsetzung der Maßnahme "Buswerbung" des Kommunikationskonzeptes Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb der Stadt Reutlingen Stadt Reutlingen RT 10.823 5.412

26 Landwirtschaftliches Hauptfest 2018 Kreisbauernverband Reutlingen e.V. RT 4.193 2.935
Projekte - Bewilligung Vorjahr

1 Kirchen im Biosphärengebiet - Entwicklungsräume für Mensch und Natur NABU-Landesverband Baden-Württemberg ADK, ES, RT 29.868 20.908
2 Wanderkonzeption Albtrauf, Mittlere Alb und Biosphärengebiet Mythos Schwäbische Alb RT, ES 23.807 16.665

3 Maßnahmenkonzept zur naturschutzfachlichen Aufwertung der Weinberge der Mitgliedsgemeinden der 
Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck eG Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck eG ES 6.928 4.850

397.337 245.850

Nr. Projekttitel 2019 Antragsteller Beteiligter 
Landkreis

Kosten
2019
 [€]

Fördersumme
2019
[€]

Nachhaltige Regionalentwicklung
Nachhaltiger Tourismus und Verkehr 

1 Umsetzung der Besucherlenkung Zwiefalten Gemeinde Zwiefalten RT 33.097 16.549
2 Mobilitätskonzept Bad Urach Stadt Bad Urach RT 40.000 20.000
3 Anschaffung und Installation von zwei Viscope- Fernrohren Stadt Münsingen RT 16.460 8.230
4 Anschaffung und Installation von einem Viscope- Fernrohr Stadt Bad Urach RT 9.195 4.598
5 Anschaffung und Installation von einem Viscope- Fernrohr Stadt Ehingen ADK 8.895 4.448
6 Umsetzung Erlebnisplattformen ehemaliger Truppenübungsplatz Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Bundesforstbetrieb Heuberg RT 24.283 12.142

7 Umsetzung Mehrtageswanderungen der Biosphärengastgeber – Teilstrecken Bad Urach nach 
Westerheim und Münsingen nach Ehingen Biosphärenhotel und Biosphärenwirte GmbH ADK, RT 30.535 21.375

Regionalvermarktung - Landwirtschaft 
8 Anschaffung einer Siebbandpresse zur Herstellung von Streuobstapfelsaft Betrieb Hans-Otto Schilling, Beuren ES 92.000 36.800

9 Anschaffung einer Kornbürste zur Reduzierung von Steinbrandsporen an alten Getreidesorten im Bio-
Anbau Betrieb Jörg Holzschuh, Schelklingen-Hütten RT, ADK, ES 56.257 22.503

10 Anschaffung einer Obstauflesemaschine Betrieb Benjamin Gökeler, Oberlenningen ES 28.870 14.435
11 Gestaltung der ALBGEMACHT Produktverpackungen Albgemacht e.V. RT, ES 13.759 9.631
12 „Starterkit“ für neuen ALBGEMACHT-Akteur Edelbrennerei Huber, Beuren ES 3.248 2.274
13 Umsetzung der Naturschutzkonzeption Weinberge Neuffen Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck eG ES 4.290 3.003

Bildung für nachhaltige Entwicklung
14 Machbarkeitsstudie zur Errichtung eines Earthships Trägerverein Umweltbildungszentrum Listhof e.V. RT 10.850 7.595

15a Gestaltung des Schulhofs der Grundschule Wittlingen mit Elementen aus der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung Stadt Bad Urach RT 21.195 10.598

15b Gestaltung des Schulhofs der Grundschule Wittlingen mit Elementen aus der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung Stadt Bad Urach RT 2.652 796

16 Jugend trifft Schöpfung – Aktiv für Artenvielfalt rund um Kirchen und Pfarrgarten im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb NABU-Landesverband Baden-Württemberg ADK, ES, RT 13.010 9.107

17 Kunstprojekt Ziegelhütte Ziegelhütte Ochsenwang e.V. ES 35.881 25.117
Historisch-kulturelles Erbe 

18 Modellprojekt historische Kulturlandschaftselemente im Biosphärengebiet Schwäbische Alb, 
Referenzgebiet Pfullingen Universität Tübingen (Geographisches Institut) RT 7.500 5.250

Öffentlichkeitsarbeit
19 Webcams im Biosphärengebiet Schwäbische Alb Gemeinde Westerheim ADK 7.140 3.570

Projekte - Bewilligung Vorjahr
1 Nussbaumweg Lichtenstein Obst- und Gartenbauverein Lichtenstein RT 16.426 9.044

2 Konzept zur Habitatverbesserung der Kreuzotter im NSG Schopflocher Moor und im Oberen Filstal Naturschutzzentrum Schopflocher Alb ES 9.495 8.546

3a Anschaffung einer Wiegeeinrichtung zur Selektion und Zucht von Schafen für extensive Weidegebiete Schäferei Henniger, Münsingen-Hundersingen RT 1.800 900

3b Anschaffung einer Wiegeeinrichtung zur Selektion und Zucht von Schafen für extensive Weidegebiete Schäferei Henniger, Münsingen-Hundersingen RT 3.000 2.100

489.838 267.312Summe

Summe
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Jahr Gesamtkosten Gesamtförder-summe
Fördersumme 

LK RT
Fördersumme 

LK ES
Fördersumme 

LK ADK
2015 402.853,04 €         252.005,70 €               193.173,50 €     58.832,20 €        
2016 452.605,65 €         267.984,77 €               167.612,68 €     93.372,08 €        7.000,00 €         
2017 370.628,03 €         197.137,56 €               94.241,86 €       80.709,01 €        22.186,69 €       
2018 397.337,05 €         245.849,66 €               168.953,23 €     22.196,74 €        54.699,69 €       
2019 489.837,83 €         267.311,84 €               135.547,52 €     102.523,01 €      29.241,31 €       

Anlage 8 – Zusammenfassung
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